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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und UAert,
Mitgliedern der gesetzgebende« Hätt« der helvetischek Republik.

Band m. N". XX. Luzern, den »s. August i7sy. (2. Fruklidor/ VII.)

Gesetzgebung.
Großer Rath, t2Merz.

Präsident: Hcrzog von Etfingen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird die Be.

rathung des Gutachtens über die Theilung des Staats
gm von dem Gcmeindgut fortgesetzt. (Siehe großer
Rath: Sitzung vom ylcn Merz.)

§ 4. Custor denkt da die alten Regierungen nicht
immer zweckmäßig handelten, so müsse beygesetzt wer-
den, daß dasjenige, »vorüber die Regierung zum allge-
meinen Nutzen hätte verfügen sollen, Staatsgut
werden müsse.

B« Ileter will die Worte zum allgemeinen
Besten durchstreichen, »veil die alten Regierungen
mehr sur ihre Städte als für das Land sorgten.

Fierz folgt Billetern, und well die Bedingung,
bis das Gegen t heil augenscheinlich bewie-
senkst, als sehr überflüßig weglassen.

Schlumpf stimmt Custorn bey, doch will er
nur sagen, dasjenige, worüber die alte» Regierungen
hatten verfügen können, statt sollen; dagegen kann
rr Fierz nicht beystimmen.

Kühn glaubt »nan betrachte den s ganz unrichtig,
denn der Z »volle einzig bestimmen, daß das was zum
öffentlichen Gebrauch angewandt wurde, Staasgnt
seyn soll, und also bedürfe derselbe keines Beyfatzes,
sondern nur einer Abfassungsverbesserung.

Carrard benmkd,.daß der § auf dem Grundsatz
beruhet, daß der Besitzer als Eigenthümer anzusehen
»st, bis das Gegentheil augenscheinlich bewiesen wird,
und wenn also Custors oder Schlump.sK Abänderungen
angenommen würden, so würde der § ganz unbestimmt
und unnütz werden; er stimmt Kuhns Abfassungsver-
dess-rung bey.

Billxter beharret auf seinen ersten Antrag, weil
er glaubt der Sihlwald, im Kamon Zürich, gehöre

Nation, und sty doch nur zum Prwatnutzen der
alten Regenten angewandt worden.

Carrard bemerkt, daß das was zur Besoldung
der alten Regenten diente, z» öffentlichem Gebrauch
verwandt wurde, und also BiüeterS Faktum, Beweis
gegen ihn selbst ist.

Btlleter beharrt abermals.
Cu st or beharret auch weitläufig auf seinem ersten

Antrag.
Schlu m pf ist auch noch vicht durch Kühn b<«

ruhigt worden, und beharret daher ebenfalls.
Desl 0 es glaubt nach und nach machen wir au»

einem sehr guten und deutlichen Kcmmissionalgutach.
ten einen schlechten und unverständlichen Beschluß:
Da er nun gegen Jedermann, auch gegen die ehe«

malige» Hauptstädte, gerecht seyn will, so stimmt er

zum §, besonders da derselbe von dem ; § r.rch bestimm,
ter erläutert wird.

Kühn bcnmkt, daß »vcnn allenfalls Capitalien,
wie Schlumpf vermuthet, zu nichts angewandt wur»
den, sie doch von jemand werden besorgt worden seyn,
und daß Sie also der Regierung oder der Bürgerschaft
gehören, je nachdem diese oder jene sie verwaltet haben.

Schlumpf ist auch jetzt noch nicht befriedigt,
weil Regierung und Munizipalität in den Hauplstad-
ten in der gleichen Person bestunden, und also Kuhns
Auskunstsmittcl unanwendbar ist.

Carrard sagt: die Kommission wollte erst die
bestimmten Kennzeichen der Staats- und der Gcmeind-
güter ausstellen, da sie aber Schlumpfs letztere Einwen-
dung voraussah, und fühlte, daß nicht überall die be-

stimmten Beweise geführt werde» können, so fugte sie

die Vermuthung über das Eigenthum, welche aus dee

Einwendung solcher zweifelhaften Güter herkam, noch
bey, nm daraus den Zweifel zu cnticheiden: zu die-
sem Entzwcck ist nun dieser § aufgestellt, der aber durch
Schlumpfs Umänderung ganz diesen Zweck verliert:
überdem, »vie sollen die Richter über^ die ehevorige
Möglichkeit der Anwendung solcher Güter absprechen
können? Er stimmt zum Gutachten

Der § wird mit Kuhns vorgeschlagener. Vcrbesse«

rung angenommen. t

Egg von Ellikon will noch einen § hier beyfügen,

um das Gutachten zu vcrpoliständiM; »Alle diejmi«
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„gen Güter, welche als Folge von Monepolien oder

„ausschließenden Rechte» in den ehemaligen Ständen
„ermorden und Zusammen gelegt worden sind, sind als
„Nationalgüter erklärt. "

Huber begreift nicht wie man auf alle Quel-
len der Gemeindgütcr zurück kommen, und also
alle« Gemeinden die einige Begünstigungen genossen,
unter dem Vorwand, ihre Gemeindgüter rühren von
diesen her, dieselben rauben wollte: diese Gemeinden
perlohren ihre Vorrechte, tiefte sich zuweilen wirklich
erkauft hatten, durch die Revolution, und verlohren
also hinlänglich, ohne.daß man ihnen noch Ihre Ca-
pitalien wegzunehmen hat: Er fodert Tagesordnung.

Man geht zur Tagesordnung.
Der General Curt on und Bürger Badony

von Fryburg erhalten auf Gapants Antrag die
Ehre der Sitzung.

§ ;. Cartier ist überzeugt, daß viele solche Ge-
meinbgüter durch Staatsgüter nach und nach vermehrt
wurden: er will daher bestimmen, daß solche Güter
nur dann Gemeindgüter seyn sollen, wenn keine Staats.-
Abgaben oder Staatsgüter damit vermengt wurden,
oder wenn sie aus Schenkungen ausschließend zu Gun-
sten der Gemeinden entstunden.

Michel stimmt Cartier bey, wenn seine Zusätze

nur die Hauptstädte angehen sollen, sonst wünscht er,
daß für die übrigen Gemeinden der Besitz und die
Nutznießung als Eigenthumsbcweis diene.

Egg von Ellikon stimmt Cartier bey, und will
demselben noch die Bedingung beysetzen, insofern dieser
Besitz nicht durch Gewaltsamkeit bewirkt wurde.

Kühn glaubt es sey nothwendig noch einen be-

sondern § beyzufügen in Rücksicht der gemengten Gü-
ter, durch welchen bestimmt werde, daß diese gemeng
ten Güter nach Verhältniß der Zuschüsse zwischen Staat
und Gemeinde getheilt werden sollen: da aber nicht
andere Gesetze für die ehevorigen souveraine» Gemein-
den als für die übrigen Gemeinden gemacht werden
können, so versteht es sich, daß dann die Landgemein-
den die vom Staat ehedem erhaltenen Zuschüsse in
Schulfonds u. dergl- ebenfalls zurück geben müssen
Er stimmt zur Annahme des § mit dem angetragenen
Beysatz.

Cu st or stimmt zum §, wenn ihm das Wort aus
schließlich beygefügt wird.

Carrard versichert, daß die Kommission aus keine
besondern Gemeinden zu irgend einer B'günstgung,
Rücksicht nahm, und nur die strengn Grundsätze ces

Eigenthumsrechts befolgte. Zu dieiein Ende hin, und
weil sie die von Cartier aufgestellten Fäll' voraus sab
bestimmte sie ja auch sehr g mau, daß diese Güter
gänzlich durch Zuschüsse von den Gemeindsbürg-rn
entstanden seyn müssen: Er stimmt ai>o zur Annahm,
des 5.

Michel zieht seinen Antvag zurück, und bekennt,
daß die alte Berner Regierung mehr in den Kanton
Oberland sandte als sie daraus bezog.

Der § wird mit Kuhns Beyürtz angenommen.
§.6. Ficrz sieht den § nicht für deutlich genug

an, wess solche Gitter aus Staatsabgabcn der Ge-
meindöbürger entstanden seyn können.

Carrard bemerkt, daß über die einzelnen ehevo-
eigen GcmeindS- und Staatsabgabcn wie Zölle, Um-
gekder tc. besondere Commissionen niedergesetzt wurden,
und daß also diese besondere Berichte erst müssen ab«

gewartet werden, ehe üher diese Abgaben entschieden
werden kann; er stimmt daher zum Gutachten.

Egg von Ellikon findet die Abfassung undeutlich,
und will bestimmen, daß für Gemeindgut erklärt wer-
be, was durch die Gemeinde erworben und aus dem
Lzeckel der Burgerschaft bezahlt worden ist, insofern
die Anspruchstitel nicht mit den vorigen im Wider«
spruch stehen.

Bilieter fürchtet baß die Kanonen der Zünfte
Zürchs als Gemeindsgnt diesem § zufolge erklärt wer-
den, und etwann einst bey gelegener Zeit recht warin
gemacht werden dürsten.

Escher bemerkt, daß die Zunftkanonen Zürichs
schon von der Landsversammlung zu Nationalgut erklärt
wurden, und nun wahrscheinlich mit den Franken an
den Grenzen stehen, auch erwartet er, daß nun ehestens
durch das merkwürdige Adels- und Wappen-Gutach«
ic» die Zunflwappen auf diesen Kanonen werden sorg«
fältig abgefeilt werden, so daß dann an diesen Kano«
nen nichts mehr « wig bleibt, welches Billetern in
Unruhe versetzen könnte.

Custor stimmt znm Gutachten.
Relistab stimmt Eschern bey, und will EggS

Abfassung annehmen.
Eggs Antrag wird angenommen.
§ 7. Rellstab sieht diesen ß als dem vorhe-

rigen widersprechend an, und ist überzeugt, daß er
uns in große Verwirrung führen würde: denn auf
diese Art würden Ringmauren, Schanzen, Spazier-
qänge u. s. w. zu Privatgnt, und der Hirschcngraben
in Zürich beweist, wie selbst Millionen zur Vcrzie-
rung der Hauptstädte ehedem die Regierungen zuge-
standen haben; er fodert also Dmchstreichung des §.

Custor will alle Spiese gleich lang machen und
glaubt also auch die Verschönerung der ehemaligen
Hauptstädte könne jetzt nicht mehr Staatssache syn.
Her § wird durchgestrichen.

ß 8 Rellstab will keine solche er eotsrs in solche
Gesetze hinein bringen, und fodert dagegen, daß dieser
ß mit dem auf W'bers Antrag hin, letzten Samstag
m g'nommnen neuen § gleichförmig gemacht werde.

Kuh» vertheidigt das Gutachten, weil der z dm
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allgemeinen Charakter der Mememdguter hinlänglich an.
gi.bl, und ob- e dieses ct cctera die verschiedenen Anen
der Gemeingüter ausführlich augegeben werden muß-
ten.

Billcter will das etcetera durchstreiche«/ und
dagegen bestimmen daß dieser § statt haben soll, ii
sofern diese Gemeindgmer nicht durch Usurpation er-
halten wurden.

Michel will vor dem et cetera noch Waldung
hireinschieden.

Clist or will statt et cetera setzen, u. dergleichen,
denn et cetera heißt : und alles übrige, lind es sind
noch zuviel Sachen übrig um dieies alles Hinzug bcn:
zugleich auch will er den § für alle Gemeinden ohne
Aus ahm gültig machen.

Rcllstab stimmt letzterer Bemerkung Custors bey,
beharret aber darauf weder tc. noch dergleichen hier
Anzuschieben.

Carrard stimmt ganz Custom bey, dessen Antrag
angenommen wird.

§ y. Egg von Ellikon fürchtet, dieser § würde
der Gesetzgebung ungeheure Arbeit geben und verur-
suchen: er will also die Sache der richterlichen Gewalt
zuweisen, wie die Entschädigung der Patrioten.

C a r mintr an will auch nicht daß wir Gesttzge-
der, Nichter und Stellvertreter der einen Parthey zu-
gleich seyn, und also den § durchstreichen.

Cuscvr ist Carmintrans Meinung.
Kühn ist in den gleichen Grundsätzen, weil so-

men würde. Zudem ist zu bemerken, daß die Kam«
mission den Auftrag hatte, einen Vorschlag zn machen,
über die Mittel der Absonderung zwischen Staats»
und Gemeindgut, da aber hierüber keine allgemeinK
Grundsätze aufzufinden waren, so ist es natürlich, dar
der Gesetzgebung der Entscheid über diese einzelne un»
bestimmte Fälle vorbehalten werde, weil sonst die Pro»
z.ßkosten den Werth dieser einzeln-'» Streitsache vcr«
schlingen könnten: Er stimmt also zum §,

Kühn erklärt, daß ehedem die Berner Regierung
alle ihre Ansprachen von Staatsgut durch Gerichte
beurtheilen li ß, und nie fich anmaßte, selbst über solche
Ansprachen abzusprechen.

Secrctan sagt: die alte B.mcr Regierung war
eine Versammlung von Oügarchen, wir find dicEt.ll»
Vertreter einer freyen Nation, und also hat keine Veit-
gleichm'g zwischen uns und der B.rrer Regierung statt.

Escher erinnert lie Versammlung, daß fie letzthin
auf Secretans Aktrag einen Beschluß in Rücksicht dcS

B. Cholct ven Frybnrg zurücknahm, weil durch den»
selben die Gestzgedung sich angemaßt hatte ein Gut
für National-Gut zu erklären, während es von einen»
Bürger angesprochen wurde, und also vor den Nichter
zum Entscheid gehörte : sollten wir dann heute, dann»
gerade ein gleicher Gegenstand aufgestellt wird — denn
ob ein Bürger oder eine Gemeinde etwas anspreche,
welches der Staat für Staatsgut hält, dies ist gleich-
viel und soll gleichmäßig behandelt werden — sollten
wir nun hcute gerade nach den entgegengesetzten Grimd-

wohl die Konstitution als die Gerechtigkeit Wider die-îsàtzen handeln, als letzte Wvcho't ich stimme zur Vers
sich kr wünscht daß die Kommisson eine Art wcrftmg des Z.
Vergleichung vorschlage, und daß also das Gutachtm
zurück gewiezen werde.

Trösch wünscht einen Beysatz Z.

Secrctan begreift nicht, wornm wir nicht im

Riifum Abstimmen — Rufnms Wort— Man stimmt
ab, und der § wird mit großer Mehrheit angenommen.

Escher sagt, da dieser Beschluß so ganz ncurepru-
blikanische Grundsätze enthalt, und es also wichtig ist,

Namen des Staats das Inventarium der Staatsgüler-daß das Volk von diesen republikanischen Grundsätzen
mache» konnten: wir erklärten ja die Klöster auch fürsso bald möglich unterrichtet werde, so fvdere ich noch
Staatsgüter ohne einen richterlichen Spruch: zudem einen §, der bestimme, daß dieser Beschluß gedruckt,
wle zollten die Distrikts-und Kantons-Gerichte hier->in der ganzen Republik bekannt gemacht, und überall
à^r absprechen ^ind erklären können was Staatsgut angeschlagen werde. Dieser Antrag wird angenommen.
und was nicht Staatsgut sey? Dieses wäre eine der
möglichst föderalistischen Maasreglen die man nur neb-
men konnte: zudem wenn die Nation so viele Prozesse
fuhren müßte, so wäre eine neue Auflage auf das

Secrctan legt die Einleitung zum Beschluß «der
den bürgerlichen Rechtsgang v.r. (Wir haben sie
bereits geliefert S.

Andcrwcrth wünscht, daß dieser zweckmäßige
Volk nslhwendig, um die Prozeßkosten zn bestreiken: Vorbcricht mit einer wenigen Abfassungs-VerbesserungEr stimmt dckhcr zur Annahme dieses Gutachtens.

Zimmer mann ficht diesen ß als die Hauptiach
dieses ganzen Gutachtens an, und stellt die Sch-wic-
rigkeiten auf, die entstünden, wenn die Nation über
jedes einzelne Gemeindgut, welches in Streit käme,
einen Prozeß führen müßte, und daß zudem des uvch
überall vorhandenen KantonSgeistes wegen, beynahe
über«» die Nation in ihren AnKrachen zu kurz kom-

dem Gesetz als Einleitung vvrgcdruckt werde, weil er
die Gründe des Ganzen deutlich entwickelt.

Escher dankt Sckrctan für diese neue zweckm-aßige
Arbeit, die zur Aufklärung über den wichtigen Gegen-
stand des bürgerl'chcn Rcchtsgangö vieles teytragen
kann; allein als Vorbericht znnz. Gesetz selbst findet er
ihn uudicnlich, und nur zum Vvlbcncht des Commis-
sivnal-Entachttns zweckmässig; er fordert daher, daß



dieser Aussatz mit dem zweyten Theil des Gutachtens
gedruckt/ und bekannt gemacht werde.

Secretan stimmt Eschers Meinung bey, daß dieser
Aussatz nicht als Vorbcricht zum Gesetz dienen könne/
allein da er hauptsächlich zur Aufklärung des Senats
und der Gesetzgebung überhaupt hierüber dienen soll/
so glaubt er, es wäre die Bcyrückung zum zweyten
Theil des Gutachtens nicht befriedigend/ weil dieser
Bericht itzt schon / ehe unser Beschluß im Senat be-
handelt wird/ bekannt seyn sollte.

Escher ist nun überzeugt, daß es unzweckmässig
Ware, diesen Vorbericht erst einem künstigen Theil des
Gutachtens beyzurücken: er hätte gewünscht, daß Se-
cretan unpartheyisch genug gewesen wäre, um den ab-
gesonderten Druck sogleich zu begehren; da er aber dieses
unterließ, so will er nun bestimmt hierauf an
tragen.

Der abgesonderte Druck dieses Vorberichts wird
erkannt.

DaS Directs rium übersendet folgende Botschaft

Das Volljkehungs,Direktorium der
eine» und unteilbaren helvetischen Repub-
lit,

An die gesetzgebende» Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Das VollziehungS, Direktorium beeilet sich euch

die Rückkehr der lemanischen Wache anzuzeigen, die
der General Loisou mit Erkenntlichkeit ankommen sah,
die er aber nicht annehmen konnte, weil er glaubte,
sie möchte zu Luzern nothwendiger seyn. Das hier
beygebende Schreiben dieses Generals wird euch seine
diesörtigen Gesinnungen, seine dermalige Lage, und
feine Vorhaben unterrichten.

Die Abreise dieser braven Truppen hat jedoch eine
sehr gute Wirkung hervorgebracht.

Der Regierungs - Stalthalter von Waldstätten zeigt
«n, ihre Gegenwart habe die Franken erfreuet, und
Heu Patriotismus der Landescinwohncr belebet.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Directvriums,

Bay.

Im Namen des Directvriums der General-Secretär,

Mousson.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft.

Das Vollzieh ungs-Direktorin m der
einen und mttheiibarcn helvetischen Re-
publik.

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Auch unter euch muß es bekannt seyn, wie in der

Nacht vom 3ten dieses Monats der Bürger Landwing,
Generalinspekcor des Kantons Waidstätten ^ an seiner

Wohnung und an seinem Rebberge von Böscwichttrn
beschädigt worden ist, dieweil sie zum Umsturz der be-

stehenden Verfassung zu ohnmächtig sind, flch wenig«
stens an den Freunden derselben zu rächen suchen.

Das VollziehungS-Direktorium hat nicht unter-
lassen, dem gekränkten Bürger Landwing seme Theil,
nehmuug zu bezeuge», mir der.Aufforderung, daß er
um solcher Kränkung willen den Muth in seinem va-
terländischen Dienste nicht aufgebe, in Hoffnung, daß
sein Eifer nicht werde unbelohnt bleiben. Wie edel

er sich in die Umstände schicke, seht Ihr, Bürger Ge-
sttzgeber aus seinem Schreiben an das Direktorium,
das wir Euch hier mittheilen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums der General-Sekretär

Mousson.
Zug den »ten März i??».

Cspka « Schreibens des Generalinspektors des Kan«
tons Waldstätten, an das VollziehungS-Dtrek«
torium der einen und untheilbaren helvetischen
Republik.

Bürger Präsident und Direktoren!
Wenn etwas vermögend wäre den Muth eines

wahren Republikaners niederzuschlagen, oder seine Ge-
schäfte für das Beste deS Vaterlands in der Ausübung
zu hemmen, so wären eS freylich derley unscl-g' Fälle,
deren einer mich in der Nacht vom ,ten dieses Monats
während meiner Abwesenheit getroffen.

Wenn aber auch etwas vermögend ist die Liebe deS

Vaterlandes zu stärken, — den durch solche schwarze

Thaten beynahe gelähmten Arm wieder empor zu he«
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dm, und die vorige Thätigkeit in federAder, die warm
für die Sache der F eyheit schlagt, lcdhaft zu echal-
ten: so ist es wahrhaft euer Ruf, Bürger Direktoren!
und die Versicherung Euerer Zufriedenheit die Ihr
ini Namen des Vaterlandes dem helvetischen Bürger
ais den einzigen wahren Schild den Stürmen und Ge-
fahren zu trotzen, väterlich in die Hand legt.

Ruhig und gelassen werde ich also mit diesem theuren
Bewußtseyn Eurer Zufriedenheit, mit meinen Pflichten,
auf jene gräßliche Nacht zurück dcnk.n, und so schau-
dcrvoll sie vocübergieng, auch eben so froh das Tag»
weck meiner Arbeiten, die bishin cine Reihe der glück-
lichsten Folgen waren, mit neuem Muthe fortsetzen.

Wer bereitet ist, wie ich, willig imd gern sein
Lebe» dem Vaterland zu opfern, dem soll es auch um
so minder schwer fallen, dieses Leben auf jede ung'ück
lieh erfolgte Einschränkung zu erhalte«/ so lange das
Vaterland damit gerettet bleibt.

Republikanischer Gruß und Hochachtung.

Unterschrieben Landwing.
Dem Original gleichlautend, êuzern den März i?s?.

Der General-Sekretär, M ousson.

Zimmerman« sagt: wahrscheinlich ist es Euch
bekannt, wie B. Landwing schon viele Verdienste um
die Republik hat; dieser Brief und sein Betragen sind
ein neuer Beweis seines edeln Patriotismus: ich fordere
ehrenvolle Meldung im Protokoll und Niedcrsctznng
einer Commission, um den Schaden der Landwing zuge-
fußt wurde, schäzen zu lassen, und einen Rapport zu ma-
chen, durch dendie vslleste Entschädigung dieses biedern
Republikaners vorgeschlagen werde! Es leben solche edle
Republikaner! Alles ruft: Er lebe

Dieser Antrag wird angenommen, und in die
Commission geordnet: Z i m m mer m amn, Segler,
und Vlattmann.

Da» Direktorium übersendet folgende Botschaft

behalten, die bis und so lange sie nicht wieder Hrga-
msirt ist, keine Kriegsdienste thut; da m n d ese Miliz
übel beritten und noch schlechter grübet und kaum zu
Hessen ist, daß sie jemals irgmb einen w-UliPcn Dienst
leisten könne, so ladet euch das vollziehende Direktorium
ein, dieselbe durch ein Dekret abzuschaffen, wckcheS
solche natürlicher Weist in das Sclekc oder i» das
Reserve-Corps setzet. Da aber anderseits die. Umstände
erfvdern, daß die Regierung zwey Compagnien Reite,
rey, jcde vou hundert Manu, zu ihrer Di Position
habe, deren eine dazu bestimmt wäre der aufzust.lleu,
den Armee als Führer zu dienen, während dem die
andere zu Bedeckungen zur Correspondent und zum in.
neren Dienst der Republik g braucht werden würde?
so ladet euch das Direktorium gleichfalls ein, die Er»
richtung dieser zwey neuen Kompagnien zu dekretiern -
und damit solche desto leichter von statten gehe, ss
könnte man durch eine Proklamation bekannt machen,
daß diejenigen Dragoner, welche noch ihre Uniform,
Waffen, Pferd: md Ausrüstung hätten, und in diese
beyden neuen Compagnien eintreten wollten, ting laden
seyen, sich bey den General-Inspektoren ihrerK»ntone
einschreiben zu lassen, und dabey die Versicherung ge«
den, daß die Regierung ihnen während ihrer ganzen
Dienstzeit den Sold und die Rationen der Jäger zu
Pferd von der Legion ertheilen werde.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums der General-Sekretär?

Mousson.

Das Vollziehungs - Direktorium
der einen und untheilbaren helvetischen
Republik,

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeberî
Dos Vollziehungs - Direktorium glaubt euere Auft

merksamkeit auf einen Gegenstand rufen zu müssen-
der ihm derselben wmdig scheinet- Durch das Gfttz
vom /Ztcn Dezember wird die Miliz zu Pferde bey-

Nachmittags-Sitznng.
Die Versammlung hält geheime Sitzung. Nach

Wicdereröfmmg der Sitzung wird eine Bittschrift der
GemeindeDürten, im Kanton Zürich, verlesen,
welche anzeigt, daß sie vor isz Iahren ihren kleinen
Zehnden um 4ooo Fl. losgekauft habe, daß aber diese

Capital-Schuld zu einer unablöslichen Schuld gemacht
wurde; nun begehrt sie sich von dieser Schuld durch
Zahlung des vierfachen Werths des Iahrzins« bcfreyen
zu können.

Fierz wünscht Verweisung an eine Kommission zu
näherer Untersuchung dieses Gegenstandes.

Cartier stimmt bey.
Legler ist nicht dieser Meinung, er steht die Sache

als eine wirkliche Schuld an, und denkt, wir können
nicht mehr in diesevor Jahren g machten Verträge
eintreten; daher fordert er Tagesordnung, weil durch
die Konstitution schon die UnablöölichM aufgehoben ist«
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Schlump/ wünscht zur Tagesordnung zu gehen,
darauf begründet, daß der Streit zwischen der Gemeinde
und der Nation ganz richterlich ist.

D e r Präsi d e nt erklärt, daß wichtigerer Geschäfte
wegen die Versammlung sich in geheime Sitzung bil-
den müsse.

Grosser Rath, 43 März.
Präsident: Herzog von Effingcn.

Michel fordert für die Ausgaben der Canzley
im Namen der Saal-Inspektoren 3000 Franken. Diesem
Begehren wird entsprochen.

Kühn wünscht, daß in Zukunft die Saal-Inspek-
toren, wann sie eine neue Geldsumme fordern, Rech-
nung über die leztbezogcne Summe vorlegen.

Gysendörfcr bemerkt, daß dieser Antrag dem
Reglement zuwider ist, welches alle ro Wochen Rech-
nung fodert.

Kühn bemerkt, daß er nicht eigentliche Rechnung-
Ablegung begehrte, sondern mir Vorlegung der gewöhn-
lichen Rechnungs-Bücher zur Einsicht.

I,/ und tragt^^ ganze Vakanzzeit nach einander zu nehmen,
auf Tagesordnung über Kuhns Antrag aîi^ ^ u»d übcrdem sieht er das Gutachten als dem E?inn

Kühn sieht dieses Gutachten als der Konstitution
zuwider laufend an, weil diese drey Monate Vakanz-
zeit bestimmt sind, und nichts von Theil« g dieser Zeit
svr cht, folglich auch keine solche Theilung Statt haben
sol!.^

Schlunzpf denkt, wir sollen die Konstitution nicht
noch strenger machen, als sie schon an sich selbst ist,
und da sie nicht bestimmt, daß die Vakanzzcit 3 Mo-
nate hintereinander genommen werden müsse, so stimmt
er zum Gutachten.

Cuftor stimmt ganz Schlnmpf bey.
Fierz denkt, da wir noch so große Arbeit voraus-

sehen, und die Republik noch so wenig organisiert ist,
und doch so viele Bedürfnisse hat, so sollen wir noch
nicht an Vakanzzeit denken, und also dieses Gutachten
noch einstweilen vertagen.

Grafeuried denkt auch, wir können jetzt noch
an keine Vakanzen denken, doch will er dem Gutach-
ten beystimmen, aber noch einen § beyfügen, durch den
bestimmt werde, daß ivährend der Vakanzzelt keine
Besoldung bezogen werden soll.

Desloes ist Kuhns Meynung, und denkt, die
doppelte Unterbrechung der Arbeiten wäre nachtheiliger

Hub er stimmt bey, weil nur Zeit durch diese Rech-
nungen verlohren würde.

Man geht zur Tagesordnung.
Folgendes Gutachten wird in Berathung ge-

nommen.

An Pen Senat.
In Erwägung, daß, wenn schon die Konstitution

sich im î 64 ausdrückt : daß die beyden Räthe ge-

und dem Buchstaben der Constitution zuwiderlaufend an.
Hub er hält die Constitution auch für heilig, doch

den Zweck derselben für noch heiliger, und wenn er
zwischen Form und Zweck zu wählen hat, so denkt

er, müsse der Zweck vor allem aus vorgezogen werden:
übcrdem ist die Constitution hierüber nicht so deutlich
und bestimmt wie Kühn und Desloes glauben, und
da noch zugleich die Republik in einem Zustand ist,

„ halten seyen, jedes Jahr ihre Sitzungen drey Mo-die nicht so lange Abwesenheit der Gesetzgeber gestattet,
nate lang einzustellen," sie doch nicht bestimme, obchnd in dieser Zwischenzeit dem Direktorium unum-
diese drey Monate für eine ununterbrochene Zeitfrist schränkte Gewa t gegeben werden muß, so stimmt er
sollen verstanden werden; oder ob diese Zwischenzeit ge- zum Gutachten,
theilt werde» könne.

In Erwägung servers, daß weder das Wohl der Re-
publik u ch die Beybebaltung eines gehörigen Gleichge-

M- -„wän, ch.à» àn, d-5 d» wich«s.u w"

Villeter folgt Hnbern.
Ackermann stimmt dem Gutachten bey, aber

statt Graftnrieds Antrag, den er nicht brgreift, da

«àà«àà. - Mà ,.»g u»ii,.-w
zerbrochen eingât ftycn, zuladcn, Anstalten zu treffen, daß die Repräsentanten

Hat der große Rath wieder einst etwas an ihre Besoldungen erhalten.

Beschlossen: Zimmermann ist Schlumpfs Meinung, und

». Die gesetzgebenden Räthe werden jedes Jahr ihre denkt, wir werten nicht während 3 ganzen Monaten

S-tznnqen drey Monate lang einstellen — ncmlich.dem Direktorium eine so munnschrankte Gewalt in die

s Wochen im Frühjahr, und 6 Wochen ,m Hände geben wollen : er stimmt zum Gutachten, wel-

Spatjahr.
». Das Gesetz wird bestimmen, wann diese Vakanzen

anfangen sotten.

ches ange ommen wird.
Zimmermann im Namen einer Kommission

über den öffentlichen Unterricht, legt ein Gntachten
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Mer die Elementarschulen vor, welches für 6 Tag auf
den Kanzleytisch gelegt wird.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird folgende
Botschaft des Direktoriums verlesen.

Das Voll^iehungs,Direktorium der
einen und untheilbaren helvetischen Repu-
hlik,

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Euer Dekret vom 2?sten Juni ladet das Vollzie-

Hungs-Direktorum ein, euch öftere Berichte über die
Vorkehrungen zu erstatten, die es zur Vertheidigung
des Vaterlandes getroffen haben wird. Es leistet dieser
Einladung heute durch diese Botschaft ein Ge-
nügen.

Ungesäumt nach Empfang eueres Dekretes, ließ das
Vollziehungs-Direktonum in jedem KaMon den Befehl
ergehen, eine gewisse Anzahl von Truppen zuversamm-
«In, zu organisieren, und auf dem Piquet zu hallen.

Die Anzahl wurde nach der Volksmenge, nach der
bekannten Stimmung der Gemüther, und nach der
mehr oder weniger entfernten Lage von den Gränzen
bestimmt. Bcyliegende Note enthält ein spezisiciertes
Vcrzeichniß der besondern Stärke eines jeden Contin-
gents, wovon das allgemeine Resultat eine Armee von
20500 Mann ausmacht. Das vollziehende Direktorium
wacht darauf, daß die Formierung dieser Contingent
mit Thätigkeit sich befolge, und erfährt, daß man in
kurzer Zeit darüber wird verfügen können.

Da der Obergeneral und der Minister der ftänki-
schen Republik von dem vollziehenden Direktorium den
Abmarsch einer Anzahl National-Truppcn in denje-
nigen 4cheil vom Kanton Sentis begehrten, welchen
der Rhein vom oestcrreichischcn Gebiete scheidet, so
wurden 700 Mann von der ersten helvetischen Legion
unter dem Kommando des tapfern Keller mit vier
Kanonen abgesendet, die sich wirklich im Rhcinthal
befinden. Durch eine Proklamation wurde die in
jener Gegend stehende Miliz aufgefordert, zu een Waffen
zu greifen, und die von eeäntis eingeladen sich mit der-
selben zu vereinigen. Die bekannte Vaterlandsliebe der
Miliz dieser Gegenden läßt dem Vollziehungs-Direkte
rium glauben, daß der gegenwärtige Zeitpunkt keine
fernern Maasnahmen erfordert. Im Fall eines Auf-

- bwchs werden dieselben unter den Befehlen des nein-
lichen tavfern Keller stehen, eines Officiers, der ungcme n
geschickt ist, ihren republikanischen Eifer zu beleben.

Nun war das Thurgau eine Gegend, deren Erhal-
tung äusserst wichtig schien. Seine Einwohner, ange-
feuert durch die Liebe zum Vaterland, und das Ver-
langen dasselbe zu vertheidigen, beg hrten bewaffnet zu
werden, welches ihnen ihre ehemalige Herren aus Po--
litik immer abgeschlagen haben. Vietausend Gewehre
wurden aus dem Zeughaus von Zürich genommen,
um den Auszug von Thurgau zu bewaffnen, und diese
Bewafnung geschieht in diesem Augenblick.

Der Kanton Waldstätten, auf welchen die Regie-
rung zur Vertheidigung der helvetischen Einheit am
wenigsten gerechnet hatte, scheint jedoch auch dem Va-
terland lind seiner Pflicht seinen Tribut nicht versagen
zu wollen. Nicht nur ist dem Direktorium noch
kein Bericht eingelaufen, der ihm für diesen wichtigen
Theil der Republik etwas befürchten ließe, sondern es
vernimmt, daß mehrere Vaterlandsfreuitte, belebt durch
die Siege unserer Verbündeten und durch die Gegen-
wart der kleinen Truppe aus dem Kanton Lema», welche
einige augenblickliche Besorgnisse dahin zu senden
das Direktorium bewogen hatten, die Pässe in den Ge-
bürg n zu vertheidigen entschlossen sind.

Der Regierungs-Statthalter von Waldstätten hat
dem Direktorium ein Verzeichniß von Patrioten einge-
sendet, nnd sogleich sind dreyhundert Gewehre seiner
Disposition übergeben worden, um dieselben zu bc-
waffnen.

Dieses ist, Bürger Gesetzgeber, was das Volk-
ziehungs-Direktorinm Euch einzuberichten hatte.

Republikanisch r Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums der General-Sekretär »

Mousson.

Verzeichniß der Contingenie.
Vom Kantsn Linth, 1500 Mann.

—, — Säntis, 1500 —
—. Thurgau, 2000 —.
—^ —, Schafhausen, 500 —.
— —. Z ü r i ch. 4ooa —
—, —, Baden, 600 —>

—, Argau, 500 —
—. — Basel, 500 —
—, Solvthurn, 500 —
— —, Luzern, 1500 —
— — Waldstättcn, 500 —
— —. Oberland/ SV»
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Vom Kanton Bern, 2000 Mann.
— — Wall is, âoo —
— — Freyburg, 5000 —
— — Leman, 2500 —

Von den Kantonen Lugano
und Bellin z 0 n a soo —

Carrier fordert Mittheilung an den Senat.
Escher folgt, und freut sich, ein guter Prophet

vogt zu Frauenfeld und jetziger Oberrichter Häuser
verurthcilt, und von ihren Emverstandncn schwere
Geldbußen bezog, er ihnen ihre Entschädigungen nie
zukommen ließ, und begehren bevolimächt zu werden,
auf seine Güter im Thurgau den Beschlag legen zu
lassen.

Anderwerth glaubt die Frage müsse nach den
bestehenden Gesetzen und Gebräuchen beantwortet wer.

gewesen zu seyn, als er einst, den àn May) alsde, und diese berechtigten das Gericht imThurgäu zu
die ganze-Versammlung an dem Patriotismus des Kan-ìdiesem begehrten Beschlag. Dies geht uns aber nichts
tons Waldstücken verzweifeln wollte, behauptete, daß ,an, sondern die vollziehende Gewalt, und darum stimmt
wenn dieser Kanton organisiert, und statt durch Kar-
tctschen, durch die Vernunft zu den neuen republika-
nifchen Grundsätzen gebracht seyn würde, er sich auch in
der neuen Ordnung der Dinge ebeu so vortheilhaft
auszeichnen werde, als sich die ehemaligen kleinen Kan-
tone in der alten Ordnung günstig auszeichneten. Die
Botschaft wird dem Senat zugewiesen.

Das Direktorium sordert für die Beforde-

er zur Hinweisung an dieselbe.

Schlumpf findet, daß die Revolution im Thur-
gau sehr nöthig war, und kann die Thatsache beynahe
garnicht begreifen, besonders von einem Manne, der
noch das Zutrauen des Volkes besitzt, da er Qberrich-
ter geworden sey. Er unterstützt Anderwerth.

Amman» versichert, daß schon die provisorische
Regierung den Beschlag auf diese Güter legte, und

rungs-Mittel der Anwerbung der isooo Mann Hülfs-begehrt die Hinweisung an eine Kommission; wenn
truppen 100,000 Franken. ifie die Rechnungen des Hrn. Landvogt Hausers unter-

Auf Zimm ermann s Antrag wird diesem Begeh-ssuchen würde, so denkt er, würde sich noch manches
ren mit Dringlichkcits-Erklärung entsprochen, und diejzeigen. Auch wann Häuser aus dein Kanton Thur-
Versammlung bildet sich abermals in geheimes Comite.jgau wäre, hätte man ihn nie zum Oberrichter gemacht ;

allein er ist von Glarus.N a ch m i t t a q s. S i tz u n g.
Die Gemeinde Dürrten, DistriktGrü

n i n g en, Kanton Zürich, beschwert sich in einer
Bittschrift über eine Verfügung des Finanzministers
kraft welcher sie fortfahren soll, ihrem Pfarrer einen
i» Geld verwandelten kleinen Zehnten zu bezahlen.
Sie hält dafür, daß dieser kleine Zehnren in die Klasse
derjenigen gehört, welche mit dem Vierfachen ihres
Werthes losgekauft werden sollen. Diese Bittschrift
wird an eine besondere Kommission gewiesen, bestehend

aus den Mitgliedern Egg von Ellikon, Ficrz und
Jomint.

Das Direktorium theilt durch eine Botschaft eine

Zuschrift mit, die es von den Offizieren des Auszüger-
Corps der Gemeinde und des Kantons Base! im Na-
men ihrer Waffenbrüder erhielt, die den großmüthigen
Eifer beweist, mit welchem diese tapfern Söhne des

Vaterlands sich zu seiner Vertheidigung drängen.
Auf Grivels Antrag beschließt der große Rath

daß ehrenvolle Meldung von dem biederm Betragen
dieser Bürger im Protokolle geschehen, die Zuschrift
durch den Druck bekannt gemacht, in das Protokoll
eingerückt und dem Senat mitgetheilt werden soll.
^ Die Bürger Schär er, Distriktsrichter von Mör-

Weber glaubt, die Sache sey blos richterlich; er
könnte durchaus zu keiner Commission stimmen. Er
unterstützt die Hinweisung an das Direktorium, welches
sie dem Iustizminister übergeben werde.

Dieser Antrag wird angenommen.
Br. Gutmann, aus Schwaben, Leinen-

weder, wünscht sich in Vülle im Kanton Freyburg,
niederzulassen.

B illcter fordert Tagesordnung auf das Fremden-
Gesetz begründet.

Änderwerth forderiVerweisung ansDirektorium.
Bill et er beharret
Bourgeois summt Anderwerth bey.
Nach langer und unordentlicher Berathung über

die Wichten der Stimmzähler, wird die Bitschrift
dem Direktorium zugewiesen.

Das Chorherrenstift von Münster, im
Kanton Luzern, reclamirt ein Collaturrecht.

Anderwerth fordert Verweisung an die Pfrün-
den-Bcfctzungs-Koinmission.

Wyder fordert Verweisung ans Direktorium.
Herzog von Münster will dieser Bitschrift ent-

sprechen, weil diese Chvrherm sehr patriotisch sind.

^ c> ^ ^ cv ^ Z immm er m a un fordert Tagesordnung, weil
stetten, Labhard von Steàn, und Brnnsch-x j^Pàat-Collatm-Rcchte mehr bestehen können,
wyler von Eeien, beklagen sich m emer Bi schuft, Wyderbeharret wuttäusig,undwirdvonSchlumpf

à-»- -



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

Von Escher und Ufterl,
Mitgliedern der gesetzgebenden Râtbe der helvetischen Republik.

Band lll. Al". XXI. Luzern, den 8. Herhstmonat t?ss. (22. Fruktidor, VII.)

Gesetzgebung.
Grosser Rath, 14. März.

Präsident: Herzog von Efsingen.

Escher im Namen der Münzkommifiion legt fol-
gcndeâ Gutachten vor:

Bürger Repräsentanten!
Ungeachtet Eure Münzkommission nun zum drit-

»enmal mit einem Gutachten über das Münzsystem vor
^-uch auftritt, so geschieht dieses doch mit voller Zu-
verficht, nun endlich einmal den Zweck ihrer Arbeit'
zu erreichen, und einen Vorschlag zu thun, der wik-
lich zum Gesetz werde, denn nicht nur hat sie selbst
aus den uneigennützigen Mittheilungen des im Münz-
wesen besonders gut unterrichteten Br. Fischers von
Bern neues Licht geschöpft, welches ihr Anlaß zu ei-
nigen zweckmäßigen Verbesserungen ^brer Vor-^ ^ ^'.'.vcrn ote Mmizkomnussion des Senats

ourch den gleichen Weg, ebenfalls die erfor-
verliche Aufklärung über diesen Gegenstand, so daß
wir nun zuversichtlich annehmen können, daß wenn
Ihr Bürger Gesetzgeber diesen neuen Vorschlag Eurer
Kommission genehmigt, die Republik endlich einmal
ein zweckmäßiges Münzsystem erhalten werde.

Zu diesem Ende hin schlägt Euch die Kommission
folgende Botschaft an den Senat vor.

An den Senat.

In Erwägung daß es dringend ist, ein einfbrmi-
gcs Münzsystcm für ganzHclvetten zu bestimmen, und
sobald als möglich einzuführen;

In Erwägung, daß sowohl die Rechtschaffenheit
als auch der Nationaleres! es nothwendig machen
den wahren innern Werth der groben Münzsvrten die
«in Staat m Umlauf setzt, anzuzeigen;

In Erwägung, daß die Scheidemünzen, welche
m dem stärkern Umlauf einer alimähiigen Abnutzung

inehr ausgesetzt sind als die groben Münzsotten, «ines ae-
ringern Gehaltes seyn dürfen, theils wegen den ve-
trächtlichcrn Ausmünzungskostcn, theils aber auch um
der Nation wichtige Vertüße und Unbequemlichkeiten
zu ersparen, welche aus einer zu großen Verschieden-
heit der helvetischen Scheidemützen entstünde;

In Erwägung endlich, daß dieDecimaleinthcilung
im Münzsystem alle Rechnungen wesentlich etteich-
tert:

Hat der große Rath

Nach erklärter Dringlichkeit, beschlossen:
«) Das Recht Münzen zu schlagen kommt auS-

schließend dem Staat zu.
2) Das feine Silber ist die Grundlage dcS Münz-

systems und des Wctths der Münzen.
3) Der sieben ^-o dreyßigste Theil der in den hel-

55; ismen groben Münzen enthaltnen Mark feinen

Silbers, heißt Schweizerfrank-, und ist die Einheit
des helvetischen Münzsystems.

4) Der Schweizerfranke ist in zehen Theile, wel-
che den Namen Batzen tragen, und der Batzen

in zehen Untereintheitungen, welche den Namen
Rappen tragen, eingetheilt.

s) Von der Bekanntmachung dieses Gesetzes an,
sollen alle neu zu errichtende Staatsrcchnungen,
alle vom Staat und gegen den Staat auszufer-

tigende Verträge, und alle durch Gesetze, Be-
schlüsse und Urtheilssprüche zu bestimmende Sum-
men, in Franken, Batzen und Rappen gestellt

werden. ^
e) Alle Silbcrsorten vom Schwe-zerfranken an,

und darüber, welche der Staat in Umlauf setzt,

sollen auf den Fuß ausgemünzt werden, daß drcys-
fiq und sieben Schweizerftanken allezeit und ohne
Verminderung eine Mark feines Silber cnt-
halten.

7. Alle Münzen unter dem Werth eines Schwei-
zcrftanken sind nicht unter diesem Munzfuß be-

griffen, und die Bestimmung über ihre Verser-
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tlgung und Herausgabe, so wle auch über denlzulegen, hat dkeEhreIhnen folgenden Beschluß-Ent-
nothwendigen Zusatz der Silbermünzen sind dem wurf vorzuschlagen:
Vollzichungs - Direktorium aufgetragen,

s) DaS Gold unter helvetischem Gepräge soll zu
ein und zwanzig und zwey und zwanzig zwey
und dreyßigtheil Karrät ausgemünzt werden.

9) Dem Vollzichungs-Direktorium ist aufgetragen,
von Zeit zu Zcic so viel es die Veränderlichkeit

A y den Senat.
Nach angehörtem Bericht seiner Militär-Ksm-

mission, '

In Erwägung, daß die Legion, deren Stärke von
den verschiedenen Bewachungen, durch ein Gesetz vom

des Werths der Goldm nzcn erheischt, bekanntesten August 1798 festgesetzt worden, einzig zurHand-
zu machen, zu welchem Preis die verschiedenen habung dcr Poltzey, der Ruhe uud der guten Ordnung' in Helvetic» errichtet worden.

In Erwägung, daß die Truppen aus dem Leman
sowohl durch ihre Organisation als ihre Capitulation

tos Wenn in die helvetischen Münzstätte Gold ge-ünd Bezahlung ganz von der Legion verschieden find,
liefert wird, so können auch wieder Goldmünzen und über das noch auf einen festgesetzten Termin von
dagegen an Bezahlung qefodcrt werden, bey de-zwey Iahren angeworben worden,
neu fünf vom Tausend für die Ausmünzungss
kosten abgezogen werden, insofern nämlich das

in Hclvetien in Umlauf stehenden Goldmünzen
in dein Schatzamrc der Republik angenommen
werden können.

gelieferte Gold von gleichem Korn ist, wie der

v. § dieses Gesetzes für die helvetischen Gvldmün-
zen bestimmt, sonst soll noch der geringere'Ge-
halt sowohl als die. Verfeinerungsköslcn abgezo-

gen werden. Zu dem Ende hin wird das Di-
rcktorium die gesetzgebenden Räthe einladen, den

Hat der große Rath beschlossen:
Die Truppen aus dem Lemgn sollen auf gegen-

wärligcn Fuß beybehalten werden, jedoch ohne'
neue Anwerbung bis nach Verlauf der durch ihr
Engagement festgesetzten Zeit.

G rase nr« cd sagt: die Kommission habe ein sol-
ches Gutachten vorgelegt, weil eine Einverleibung die-

Werth der auszumünzenden Goldsorten zu bcstim-sser Truppen in die Legion, bey dieser Mißvergnügen
men, wenn die Umstände eine solche Ausmünzungcherursachen würde, indem bey derselben schon mehr
erfodern. lLemaner angestellt sind als andere Schweizcrbürger,

ti) Alle beschnittnen Geidsorten jeder Art, so wie da aber ein solches abgesondertes Truppencorps ohne
auch alle verblichene» fremden Geldsorten, sind

von nun an gänzlich ausser Umlauf gesetzt, und
niemand ist solche an Zahlung anzunehmen ver-
pflichtet.

is) Alle Goldmünzen, Silbersorten oder Münzen
vermischten Metalls, die bisher in Hclvetien aus-
geprägt worden sind, so wie die ausläitdischcn
Geldsorten, welche in Helvetien in Umlauf sind,
sollen von neuem gewürdigt, und ihr Werth durch
ein Gesetz bekannt gemacht werden.

RecnUierung auch eine seltsame Erscheinung wäre,
so fodert er Rüctweisung dieses Gutachtens an die
Kommission, welche vielleicht im Fall ist einen andern
Ausweg vorzuschlagen.

H u ber bedauert, daß man in dieser Versamm-
lung noch so sehr von Kantonsvcrhältnissen spreche ;
da diese Truppen schon gute Dienste geleistet haben
und ächt republikanisch sind, so hätte er gewünscht
Dieselben der Legion einzuverleiben, da aber ein Mit-
!glied der Militärkommission selbst Nückwcisung an sie

1Z) Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, in qan; sodcrt, so stimmt er derselben bey

Helvetic« bekannt gemacht und wo es nöthig Zim m e r m a nn ist wahrlich auch dem Kantons-
ist, angeschlagen werden. Geist fcind, doch kann er nicht unterlassen einige Ve-

Dieses Gutachten wird ohne Einwendung einmü-''"erkungen über den Kanton Leman zu machen. Er
jhig angenommen.

' jwar der erste der aufgestanden «st, sich von dem alten

Boinbachcr versichert, daß im Kanton Baden,
öhngeachtet der Gerüchte, nur i4 Mann ausgcwan-
dert sind.

Folgendes Gutachten wird zum zweytcnmal gelesen
und in Berathung genommen.

Die Militärkommission, welcher sie den Auftrag
gegeben haben, ihnen über die Botschaft des Direk-
toriumS vom isten März in Betreff der besoldeten
Truppen aus dem Kanton Lcman ein Gutachten vor-

collossalischen Kanton Bern losriß, und dadurch wahr-
scheinlich Strvhme von Bint für Helvetic« ersparte:
immer war dieser Kanton der Revolution zugethan;
er lieferte uns zwey der schätzbarsten Männer in im-
ser Direktorium: er stellte zum Schutz der Republik
einige Compagnien auf, die in den Unruhen des Wal,
lis unsre ehrenvolle Meldung verdienten, und erst

letzthin als man glaubte die Oestreichcr seyen ins
Urselerthal vorgedrungen, zogen diese Truppen mit
dem größte» Muth und jubelnd an unsere Grenzen,



und sur à diese Dienste, für diesen Eifer sollten! Carmintran liest einen patriotischen Brief der
He nicht eiuiger Begünstigung würdig scynt Da numGemeinde Fryburg vor, die zur Vertheidigung des
das Mißverhältmß, welches durch Aufnahme dieser Vaterlands bereit ist. Man klatscht.

G a p a ni federt ehrenvolle Meldung und Druck.
Hubc r folgt diesem Antrag weicher angenommen

wird.
Hub er fügt bey: solche Briefe sind die besten

Proklamationen und die besten Vvlksblätter!.
Folgendes Gutachten wird zum zweyterrmal vcrle-

sen und Artikelweife berathen.

An den Senat
An Erwägung, daß es nothwendig ist, durch ein

besonderes Gcfttz zu beiAmmen, welches in bürgerlichen
Rechtssachen die persönliche Gerichtsstelle
der Bürger sey, die aus allen Theilen der Republik
berufen wurden, die obersten Gewalten zu bilden,
oder andere öffentliche Aemter zu bekleiden, und die
ihren Wohnsitz veränderten um sich an ihre Stellen
zu begeben, weil nur in dieser Mcksicht die Constitu-
lion und die vorher bestandenen Gesetze einige Zweifel
lassen;

In Erwägung, daß diese Zweifel Anlaß zu vielen
Schwierigkeiten geben, und dem Lauf der Gercchtig-
keitspflege hinderlich seyn könnten;

I ' Erwägung daß ein Bürger seinen Wohnsitz,

Lemanen in die Legion entstünde, nach und nach auf-
gehoben werden kann, dadurch, daß in Zukunft nur
tu andern Cantonen für die Legion geworben wird,
so fodert er Einverleibung dieser Truppen in die Le-
Kwn und Verweisung des Gegenstandes an die Kom-
Mission um diese Verhältnisse näher zu bestimmen.

Dieser Antrag wird angenommen
Gmür will daß man nun das Gesetz über die

Legwn zurücknehme, weil dieses bestimmt, daß die-
selbe gleichmäßig aus allen Kantonen geworben wer-
den müsse.

Herzog v. Ess. glaubt Gmür irre sich, denn jetzt
ist nicht von Werdung die Rede, sondern von Ein-
vcrleibung eines abgesonderten Truppencorps in die
Legion.

Cu st or folgt und fodert Tagesordnung über Gmürs
Antrag.

Huber denkt wir sollen uns freuen so gute, so

patriotische, so erprobte Truppen, wie die Lemanen
sind, der Legion die nun wieder ihre erste Bestimmung,
zur .Beschützung unsrer Grenzen gebraucht wird,
einzuverleiben.

Erlachcr stimmt Gmür ganz bey, und will nicht
daß das Volk mit Recht sagen" könne, überall an und folglich seine persönliche Gcrichtsstelle (l-mum)
ollen Stellen sehe man nur Lemanen, und die Legion nothwendiger Weise da hat, wo das Gesetz und seine
werde ganz französisch.

Gmür beharret und wird von Leglcr unter-
stutzt, der das ganze Geschäft zu vertagen wünscht.

Zimmerman n bittet daß man nun nicht mehr
von dem vorherigen Nchchiuß zurückkomme, und sich
weht mehr bey llcscin Gegenstand aufhalte, denn es
»st nicht um Zurücknahme eines Gesetzes sondern um
emsil Bcysatz zu diesem G'setz zu thug: er fodert Ta-
gcsorbnung über Gmürs Am raw

Grafenried wünscht Ve Weisung an die Kom-
Mission.

Eria cher folgt, und will also den genommenen
Beschluß zurück nehmen.

Herzog von Essmgen summt ganz Zimmcrmann

Preux siebt in dieser ganzen Berathung vielen
«antonsgcist und und stimmt Zimmevmann den.

Escher dcmcrkt, daß das Gesetz über dieErrick>
tung der Legion m Ausübung komme und seinen Ent-
twcck erreicht hat. folg ich >verm die Legion mm vcr-
inchrt wird so »st dies dem Gesetz über die Errich-
tung der Legion deincswegs'zuwider, v"d ftlqlich ist
auch keine Rücknahme eines frühern Gesetzes noth
wenmg: .er stimmt zur Tagesordnung.

Dcslves folgt.
geht zur Tagesordnung.

Pflicht seinen Aufenthalt bestimmen; daß es übrigens
ungerecht ware, und die größten Schwierigkeiten ver-
anlaste, sich von diesem Grundsätze zu entfernen.

In Erwägung - daß es m gewissen Fallen auch
ungerecht und schwier g wäre, diesen Grundsatz in sei-
ner ganzen Ausdehnung anzuwenden.

Hat l er große R'fth b e s'ch'i o sse n':
t) Die Mitglieder dcr oberstenGtjvMn derRepublik,

und alle andere öffentliche Beamte, so lange sie

im Amte sind, sind und bleiben in bürgerlichen
persönlichen Rechtssache vor den Gerichten der
Gemeinde verantwortlich, die ihnen zu ihrem
Aufenthaltsorte angewiesen ist, für alles was sie

in derselben gethan rmd kontrahiert.Haben.
2) Die öffentlichen Beamten, so lange st« im Amte

sind, bleiben m öurg^rlzchch und persönlichen
Rechtssachen eben so vor den Gericht«» der zn
ihrem Aufenthaltsort 'chlgewiesenm Gemeinde ver-
antworUich, weiche sie anderswo gethan und kvu-
trahicrt haben; aber nur allem in den Fällen,
wo die Natur derselben nicht erlanbs, daß sie sich

anderwärts.vertreten lassen.
s) In allen un 2ten Artikel angeführten Fällen,

wenn der Beamte bcrmen wird einen Rcchtssall
an dem Orte semer Verrichtüngm zu vertheidigen,'
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sollen die Gesetze feines vorherigen Wohnsitzes,
oder des Ortes welcher durch die Handlung oder
den Kontrakt bestimmt wurde, zur Richtschnur
dienen. Er soll aber nach den Gesetzen oderGe-
brauchen des Ortes seiner Verrichtung in den im
tsten Artikel angeführten Fällen gerichtet werden,
so lange als keine allgemeinen Gesetze vorhan-
den sind.

t) In allen andern bürgerlichen Rechtsfällen sind
die öffentlichen Beamten nach dem j äs der Con-
stitution vor dem durch die Gesetze und Gebräu-
che jedes Kantons für diese Fälle gewiesenen
Gerichte verantwortlich.

s) Die aus dem Amte tretenden öffentlichen Beanr-
ten bleiben beym Wiedereintritte in ihre Gemeinde
in den gleichen politischen Rechten, wie wenn sie

ihren Wohnsitz darinn in der That beybehalten
hätten.

§ t. Anderwerth findet den j zu unbestimmt,
und fragt ob, wenn einer an einem andern Orte ei-
nen Kontrakt schloß, er nicht auch hier darüber ver-
antwortlich scy? Er begehrt daß die letztere Stelle
durchgestrichen werde.

De sloe s sagt, diese Stelle beziehe sich auf die
folgenden Artikel, welche den ersten erläutern.

Custor folgt.
Carrard sagt, von zweyen eins; entweder müs-

sen wir uns an die bestehenden Gesetze halten
oder annehmen daß das Forum der Beamten am
Orte ihrer Aemter sey. Der Artikel wirft alles durch-
einander; wir haben nur einen Wshnungsort der
amtliche oder der vorherige. Ich begehre also, daß

Ihr nur dieses Prinzip annehmt oder nichts bestimmt,
da unser Forum schon nach den bestehenden Gesetzen
da ist wo wir jetzt wohnen. Er stimmt Anderwerth
bey.

Kilchmann folgt.
Anderwerth wünscht auch daß man keinen be-

stimmten Beschluß abfasse, indem es unmöglich sey;
fondern nur das Prinzip annehme.

Weber findet die Auflösung dieser Frage sehr lichkeit für seinen Antrag.

der schon in den alten Gesetzen enthalten ist. Dr-
folgenden Artikel gehen hingegen weiter, und bestim-
men die andern Fälle. Der Senat verwarf den vo-
rigen Beschluß, weil nur eine Ausnahme zu Gunsten
der Kausseute in demselben gemacht war, indessen sie
für alle gleich seyn sollte. Nehmt ihr CarrardSVor-
schlag an, so werdet ihr für Eure eignen Angelegen-
hciten ein wenig mehr reisen müssen.

Car mintran findet den § den Grundsätzen zu-
wider. Wir kennen in der neuen Ordnung der Dinge
nur zwey Gerichtsstellen, die persönliche und die der
Sache. Er unterstützt Carrard.

Oesch folgt Webern.
Custor durch Carrard und Anderwerth erbaut,

stimmt ihnen bey, indem er ihren Antrag, der Verta-
gung vorzieht.

Schoch glaubt die Kommission habe neben die
Scheibe geschossen; habe ich etwas wider einen, so
muß ich ihn aufsuchen wo er wohnt, und wenn er
etwas wider mich hat, so muß er mich hier suchen.
Er stimmt zur Rückweisung an die Kommisston, welche
angenommen wird.

Anderwerth begehrt daß der Kommisston über
die Gerichtsgebühren ein anderes Mitglied für den
kranken Bürger Koch zugegeben werde, und daß sie
in drey Tagen über d-e Einregistrierungs « und Aus-
fertigungs-Gebühren ein Gutachten vorlege, denn die
Sache ist dringend in diesen Umständen, und alle Post-
tage erhalte ich Briefe über diesen Gegenstand.

Custor empfiehlt Anderwerth an Kochs Stelle.
Diese beyden Anträge werden angenommen.
Preux begehrt, daß die Kommisston über die

Wirthsrechte in drey Tagen rapportiere.
Cart ie rverstchert, sie werde eS sobald als möglich

thun.
Preux zieht seinen Antrag zurück.
Cartier macht den Antrag die Manns-und

Erblehcn aufzuheben, als den Grundsätzen der Consti-
tution zuwider, und der Staatsökonomie schädlich.
Er begehrt hierzu eine Kommisston, und die Dring-

schwer, und wünscht daß alles bis zur Abfassung eines
allgemeinen Gesetzbuchs vertaget werde; er stimmt zur
Rückweisung des Gutachtens an die Kommisston.

Deöloes giebt zu daß es schwer sey etwas hier
über zu liefern, das allen gefalle und sich fur die

Republik schicke. Werde aber kein Gesetz hierüber ge-
macht, so fetze mau sich der Gefahr aus, daß immer
die Hälfte der Repräsentanten abwesend sey, um ihre
Prozesse u. s. w- zu Haus zu besorgen. Die Kommis-
sion gieng von dem Grundsatze ans, daß kein Gesetz

zu klar seyn könne, und der Ordnung der Sache gc-
«»äß mußte zuerst dieser Grundsatz aufgestellt werden,

Secretan zeigt an, daß schon eine solche Kom«
misston bestehe.

Ein Antrag über die Fideicommissen ist an der
Tagesordnung.

Anderwerth glaubt, die Kommission sollte sich

auch zugleich mit den Familienstipendien und Fidei-
commissen abgeben. Allein alles dieses würde sehr
schwer seyn bis zu einem allgemeinen Civilgefetz, und
darum stimmt er noch lieber zur Vertagung.

Broye unterstützt seinen Antrag, denn eben weil
der Gegenstand schwierig ist, ist es nothwendig bey

Zeiten eine Kommission niederzusetzen. Die Sache »st
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weit wichtiger als die unschädlichen Adelschilde, welche
wir letzthin behandelten. Ihr habt eine Kommission
über die Vertheilnng der Gemeindgüter niedergesetzt
warum nicht auch dieser Güter? — Ich begehre
«ine besondere Kommission über diesen Gegenstand.

Weber folgt; denn diese Rechte dienen nur dazu
das Ansehen des Adels zu behaupten, und sind also
ganz unseren Grundsätzen und der Gleichheit zu-
wider. Zur Vertagung sehe ich keine Ursache, da ich
hoffe, daß unser bürgerliches Gesetzbuch nicht mehr
mit diesen Gegenständen besudelt werden soll.

Custor unterstützt Broye uud Webern, und da
das Recht der Erstgeburt schon unter Esau und Ja-
kob Händel verursachte, so ist es endlich Zeit dasselbe
abzuschaffen. Die Kommission soll sich nach Ander-
Werths Meinung auch mit den Familienstipendien und
Fideicommission beschäftigen.

Cartier folgt, und glaubt man hätte den Grund-
satz schon lange festsetzen sollen.

Ackermann begehrt, daß die Kommission sich

auch mit Abschaffung der Rechte der Letztgeburt be-

schäftige, welche im Aargau statt haben.
Cartier sagt: dies sind keire Majorats, sondern

Rechte die in das bürgerliche Gesetzbuch gehören.
Carmintran stimmt zur Niederfttzung einer

Kommission.
Die Versammlung weiset diese verschiedenen An-

träge an eine Kommission, bestehend aus den Brn.
Secretan, Anderwerth, Cartier, Blatt-
mann und Matti.

Der B. Pfarrer Düvoisin von Scherlitz
schreibt er habe einen Sohn getauft den er feinern
Schöpfer und dem Vaterland weihte: er werde ihm
Haß gegen die Sclaverey, Liebe der Freyheit, und
den Grundsatz einprägen, daß keine Freyheit ohne
Tugend sey. Leid sey es ihm, daß er ihn nicht jetzt
schon dem Vaterland widmen könne.

Secretan sagt: Wem, â Bürger solche Va-
ter und alle Altäre von sslchen Geistlichen bedient
seyn werden, wird die Republik unvertilgbar seyn!
Ich begehre ehrenvolle Meldung.

H u ber theilt Secrctans Vergnügen; allein er
möchte keinen besondern Beschluß darüber nehmen
damit die Geistlichen nicht auch die patriotischen Prc-
digten senden. Er begehrt, daß man mit Vergnügen
zur Tagesordnung gehe.

Per rig unterstützt Secretan.
Zimmermann folgt Hubern, da man mit der

ehrenvollen Meidung doch nicht zu verschwenderisch
seyn müsse.

Secretan hat Mühe die Meinungen seiner Pre-
opinanten zu begreifen; wir wollen alles anwenden den
Gememgeist zu beleben, was ist mehr als ein solches

Geschenk, und ich werde lachen wenn nach einem so
einfachen Mittel ihr mit Tageblättern und Prokla-
mationen kommt, statt diese warme Gefühle mitzu-
theilen.

Gmür unterstützt die ehrenvolle Meldung, begehrt
aber ein eigenes Protokoll für diese Gegenstände»

Ackermann folgt.
Huber, Zimmermann und Gmür ändern

ihre Meinungen und wünschen, daß erklärt werde»
man habe die Ablesung mit Vergnügen angehört.

Dieser Antrag wird angenommen.
Das Direktorium ladet die gesetzgebenden Rä-

the ein, festzusetzen, daß niemand Hausieren dürft»
ohne einen Erlaubnißschein von der Vcrwaltungskam-
mer zu haben, damit nicht liederliches und fremdes
Gesindel unter diesein Titel herum ziehe; und schlägt
eine Abgabe von diesen Patenten vor.

Cartier unterstützt die Botschaft und begehrt die
Hinweisung an die Kommission über die GewerbS-
Freyheit.

Kilchm a nn folgt, und wünscht daß eine beson-
dere Kommission, die bald rapportiere, niedergesetzt
werde.

Herzog von Effmgen sagt: wenn diese Botschaft
nicht gekommen wäre, so hätte ich nächstens einen
Antrag darüber gemacht. Der Hausierer ist in viele»
Rücksichten schädlich; er zerrüttet den innern Handel
und Fabriken, und betäubt sehr oft den einfältigen
Landmann; worunter auch besonders die Juden gc-
hören. Er begehrt eine besondere Kommission, di«
in acht Tagen rapportiere.

Dieser Antrag wird angenommen.
Hu der begehrt, daß um das Gesetz über die

Fremden einzuschränken, der Grundsatz angenommen
werbe, daß kein Fremder Hausiren dürft.

Herzog von Eff. sagt: Das Gesetz über dieFrem-
den erlaubt ihnen sich in Helvetien zu setzen; sie mus-
sen ihr Brod verdienen können. Schränkt das Hau-
sieren durch Gesetze ein, so wird es statt schädlich zu
seyn nützlich werden. Er begehrt die Tagesord,
nung.

Huber zieht seinen Antrag zurück.
Die Mitglieder der Kommission sind: Vroye,

Labhardt, Greuter, Kilchmann und Ham-
mer.

Durch eine andere Botschaft theilt das Direkto-
rium eine Bitschrift des Ä. Grubers, Salzeinneh-
mers von Rache mit, wodurch derselbe um Fortse-
tzung einer jährlichen Pension bittet, die ihm tic alte
Regierung in Betracht seines Alters und seiner geles-
steten Dienste ausstellte.

D elo e s unterstützt die Botschaft und stimmt zu
einer Kommission.
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Der Antrag wird angenommen und in die Kom-- Folgendes Gutachten über die Friedensrichter ist
mission werden geordnet: Desloes, Schwad und an der Tagesordnung.
G r a fe n r i c d.

Durch eine dritte Botschaft zeigt das Direkte-
rium an, wie sehr sich die Einwohner von Msn-
trenx, im Kanton Lcman, zur Anwerbung unter die
asooo Mann drungen, und hierdurch ihre Vaterlands-
Liebe bewiesen. Die ganze Elite nahm Dienst darinn.

Desloes sagt: 'Ihr seht die Vaterlandsliebe der
Einwohner dieser Gemeinde bleibt sich immer gleich.
Ich begehre die ehrenvolle Meldung im Protokoll,
Mittheilung an den Senat, und Einladung an das
Direktorium diese Nachricht drucken zu lassen.

Huber sagt: dieß ist die wahre praktische Philo-
fovhic. Es hatte Philosophen auf den Thronen, die
das Volk in Sclavcrey hielten, allein ein freyes Volk
wird immer Philosophen und Philosophie genug her-
vorbringen. Ich begehre sehr ehrenvolle Meldung,
und feyerliche Bekanntmachung^

Der Antrag wird angenommen.
Man schreitet zur Erneuerung des Bureau. Gmür

wird Präsident; Broye, französischer Sekretär, und
Bourgeois, German und Schwab, Saalin-
spcktoren.

Großer Rath, ,5 Merz.
Präsident: Gmür.

Es wird ein Schreiben des B. Landwing, Gene-
valmspcktor des Kantons Waldstättcn verlesen, wodurch
er dem großen Rathe seine Erkenntlichkeit über den
«m i2tcn März in Beziehung auf ihn genommenen
Beschluß ''ezeugt, und ihn zugleich einladet, sich nicht
Mit seiner Schadloshaltung aufzuhalten, sondern diese
Zeit für die Angelegenheiten des Vaterlandes anzu-
wenden. Auch giebt er die besten Nachrichten von dem
militärischen Gehre des Kantvsi.'Waldstättcn, und der
Personen die »ich. ill seiner Organisation unterstützten.

Hub er sagt: dieß sey ein Patriot dem das Herz
auf dem rechten Flecke sitze. — Er begehrt, daß die
hierüber niedergesetzte Kommission diesem patriotischen
Bürger zuschreibe/daß das Direktorium eingeladen
werde, ihm ein bleibendes Zeichen des Wohlgefallens
zu geben, und endlich, daß im Protokoll ehrenvolle
Meldung von seiner und der Personen die ihn in seinen
militärischen Ardei.en unterstützten, patriotischen Be-
tragen geschehe.

Z i m mer m a nn unterstützt diese Antrage, wel che

sämmtlich von der Versammlung genehmigt worden.
Auf O esch Antrag wird, die Kommiision über die

Betreibungen beauftragt in acht Tagen ihr Gutachten
einzugeben.

Gesetz-Borschlag zu Friedensrichtern und Friedens»
Gericht.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es einer weisen Gesetzgebung

erste Psiicht ist, alle Mittel anzuwenden, kostspieligen
Prozessen vorznbciMN;

In Erwägung, daß es derselben Pflicht erfordert,
den Rechtsgang auch für wir liche Prozesse so wenig
kostsvielig als möglich zu machen;

In Erwägung endlich, daß gütige Ausgleichung
im Sinn der Konstitution die uns alle in eine un-
zerthcilbarc Familie vere-mget liegt, und daher eine,
dahin zielende ausserordentliche Gerichts - Behörde
sich mit der Konstitution gar leicht vereinbaren läßt,

beschließt:

Erster Abschnitt.
Erwählung und Amtodauer der Friedensrichter.

§. r. In jeder Gemeinde Hclvetiens, die bevölkert

genug ist, selbst eine Urversammlung zu bilden,
so wie auch in jeder Stadt, soll ein Friedens-
richtn seyn.

§. 2. Wenn eine Gemeinde nicht bevölkert genug ist,
selbst eine Urversammlung zu bilden, so hat die-
selbe mit derjenigen Gemeinde gemeinschaftlich
einen Friedensrichter, an die sie sich zur Abhal--
tung der UrVersammlungen anschließt.

§. 3. Der Friedensrichter wird von seiner Gemeinde
durch das absolute geheime Stimmenmehr ge-
wählt.

Städte oder Gemeinden, die in Sektionen§. H. Städte oder Gemeinden, die m
abgetheilt sind, haben einen Friedensrichter, der-
selbe soll auf die Art und Weise nach Vorschrift
der Wahl der Munizipalitäten gewählt werden.

§. 3. Der Friedensrichter muß in der Gemeinde
selbst haushädlich und angesessen seyn, und in
ihren Urversammlungen das Stimmrecht haben.

§. 6. Von allen öffentlichen Beamten, ausser den

Mumzipal - Beamten und Gememd - Verwaltern,
darf keiner während seines Amts als Friedens-
richtcr gewählt werden, so auch kern Advokat,
er thue dann während der Amtsdauer als Frie-
densrichter auf diesen Berns verzicht.

§. 7. Die gewöhnliche Amtsdauer des Friedensrich-
ters ist e»n Jahr; nach dessen Verlauf der nein-
liche unmittelbar und immerhin gewählt werde«
kann»



§. s. Sollte ein Friedensrichter vor Verfluß eines
Jahrs durch Tod oder anderen Zufall abgehe»,
so wird in Zeit acht Tagen nach Form der ob-
beschriebenen §, die Stelle wieder besetzt.

Z. si Der Gemeinde- oder Munizipalitätsschreibcr,
und einer der Gemeindweibel sind schuldig dem
Friedensrichter ihre Dienste zu leisten.

Zweyter Abschnitt.
Pflchten des Friedensrichters.

§. 10. Alle Streitsachen, von welcher Natur und
Belang sie seyn mögen, müsse» zuerst vor den
Friedensrichter der Gemeinde, wohin das Ge-
schäft seiner Natur nach gehört, getragen wer-
den.

Z. 11. Der Friedensrichter soll zuerst trachten die
Partheyen mit einander freundlich auszusöhnen.

Z. rs. Ist einê gütliche Ausgleichung nicht möglich
gewesen, so weiset er die Partheyen nach Bc-
sclwstmheit des Gegenstandes entweder an das
Friedcnsgericht, oder an das Distriktsgericht.

§> i Z. Weder das eint noch das andere wird einer
Parthey den Zutritt gestatten, wenn dieselbe nicht
schriftlich ausweisen kann, beym competierlichen
Friedensrichter gutliche Aussöhnung versucht zu
haben.

Dritter Abschnitt.
Regeln, vor welchem Friedensrichter, die Partheyen

sich melden müssen.

j. i4. Der Kläger soll sich bey demjenigen Frie-
densrtchter melden, in dessen Gemeine der Be-
klagte haushältlich angesessen ist, wann die Klage
unmittelbar seine Person betrifc.

§. 15. Betrist aber die Streitsache ein liegendes
Gut, oder ein auf demselben haftendes Recht,
oder eine» darüber gefchlo> enen Bestand-Contract,
so ist sich bey demjenigen Friedensrichter zu melden,
in dessen Bezirk das Grundstück oder der größte
Theil desselben liegt.

!> t6. Wegen einen, geschehenen Frevel, oder dem
deswegen nachzusuchenden (schaden - Ersatz, ist
derjenige Friedensrichter zuständig, in dessen Be-
zirk der Frevel begangen worden ist.

!> i7. Wegen Streitigkeiten über Erbansprüche, ist
sich bey demjenigen Friedensrichter, in dessen
Bezirk der Erblasser gewohnt hat, zu melden.

5' Wegen Fremden, oder anderen Personen,
die keinen haushäblichen Sitz im Lande haben,
muß ^nan sich an den Friedensrichter wenden,
m dessen Bezirk der Kläger sich findet,

Vierter Abschnitt.
Form der Vorlad un g. >

î. ist. l Ist der Beklagte im Bezirk des Friedens-
richters angesessen, so läßt der Friedensrichte?
die Partheyen durch dm Munizipalitäts--Weibel
vor sich laden.
20. Ist der Beklagte im Bezirk eines anderen

Friedensrichters, so wird von dem Friedensrich-
tcr, vor welchen die Streitsache gehört, die Vor-
ladung an jenen geschickt, der diese dem Beklag-
ten zustellen, und ihn zur Erscheinung aufforde-
ren läßt.

21. Jeder Friedensrichter soll die Partheyen so ge-
schwind als möglich vor sich berufen,

j. 22. Doch soll er ihnen eine der Entfernung und

ihren Umständen angemessene Zeit zur Erschcss

nung einräumen.

Fünfter Abschnitt.
Straft und Verfahren gegen eine nicht erscheinende

Parthey.

j. 23. Jeder Bürger ist verpflichtet, sich auf den Er-
scheimmgs-Befthl vor dem Friedensrichter ch
stellen.

§. 24. Der Dienst des Vaterlands, Krankheit,.Ab-
Wesenheit, Gefangenschaft, und dergleichen über-
wiegende Ursachen x sind die einzigen rechtmäßigen.
Entschuldigungsgründe des Nichterscheinens vor
dem Friedensrichter.

§. 25. Wer ohne rechtmäßigen Eiltschuldigungsgrmld
aus die erste Vorladung ausbleibt, bezahlt eine

Buße von einem Schweizerftankm und dem cg--

schicmn Theil die dillige Kosten.
§. 26. Wer ans den zweyten Erscheinungsbcfchl,

ohne rechtmäßige Entschuldigungsgründe sich nicht
stellt, soll eine Buße von zwey Franken, nebst
den darauf ergangnen billigen Kosten bezahle.

§. 27. Denjenigen der auf den dritten Erscheinungs-
Befehl ohne rechtmäßige Entschuldigungsgründe
ausbleibt, soll der Friedensrichter in die dem
erscheinenden Theil verursachte Kosten, und den

i un durch die Aufzögcrung zuwachsenden Scha-
d.en, nebst den in vorigen j 25 und 26 bestimm-
im Bußen, durch ein Contumaz-Urtheil verfäl--
len: solche Bußen werden zu Handen der Nation
verrechnet.

h. os. Der Friedensrichter soll allemal ans dce

Stelle über die ergangn? Kosten abspreche».
§. 29. Dem Verfälltcn wird die Anzeige dieses

Spruchs innert acht Tagen schriftlich zugeschickt,
î. so. Wenn der Versättte nicht innert zehen Tagen,
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vom Tag der gemachten Anzeige an gerechnet
sich über sein Ausbleiben nach dem §. 24. ent-
schuldigen kann, so wird dieser Spruch nach der
Form eines jeden andern Urtheils gegen ihn in
Vollziehung gebracht.

j. ai. Um die Aufhebung des Contumaz - Urtheils
muß sich der Verfällte beym Distrikt - ^dcr Frie-
dens-Bericht melden, je nachdem die Streitsache
«n das eint oder andere gebracht werden muß.

Sechster Abschnitt.
Verfahren des Friedensrichters gegen erscheinende

Partheyen.

Z. 32. Wann beyde streitende Partheyen vor dem
Friedensrichter erscheinen, so soll er ihre Streit-
sache sogleich untersuchen und sich von den Par-
theyen ihre Gründe und Beweise vorlegen lassen.

Z. 33. Er sog dieselben durch Vorstellungen zu ver-
einigen, oder zu einer freundlichen Ausgleichung
unter sich zu bereden suchen.

§ 34. Die Verhandlung geschieht mündlich, nur im
Fall eines getroffenen Vergleichs wird dieselbe
schriftlich aufgesetzt, und den Partheyen auf ihr
Begehren eine Abschrift zugestellt.

Z. 33. Ist kein Vergleich zu wege gebracht worden
so wird im Protokoll nur der Gegenstand des

Strcithandcls, sammt den Namen der Partheyen
und dem Tag ihrer Erscheinung angemerkt, und
dem Kläger darüber ein gleichlautender Schein
ertheilt.

§ 36. Besteht die nicht auszugleichen möglich ge-
wcsene Sache in einer Forderung, deren Werth
noch nicht in Geld bestimmt ist, so soll derFrie-
densrichter diesen Werth durch zwey vachvcr-
ständige Männer schätzen lassen, nach der unten
§. 39. vorgeschriebenen Form.

Z. 37. Wenn der Streit eine Dienstbarkeit betrift
so soll das Grundstück geschätzt werden, auf wel-
cher sie haftet.

§ 3». Die Schätzung aber ist nicht nothwendig
sobald die Partheyen ftcvwWg erklären, daß der
Gegenstand des Streits unter der Competenz des

Friedensrichters liege.

I 39. Die Bestcllungsart der Schätzer ist folgende,
es schlägt jede der Partheyen einen Schätzer vor,
können sie aber darinn nicht einig werden, so

schlägt der Friedensrichter 6 Sachkundige nnpar-
jhcyische und stimmfähige Bürger vor; von diesen

verwirft der Kläger 2 und der Antwortet 2, die
beyden übrigen sind dann die Schätzer»

§. 4o. Der Friedensrichter bestimmt die Zeit, in-
uert welcher diese Schätzung geschehen soll.

§. 4r. Die Schätzung muß in Beyseyn dcsGemeind-
schreibers geschehen, und von ihm schriftlich auf-
gesetzt werden,

j. 42. Ergiebt sich aus der Schätzung, daß die
Sache in der Co.nvctenz des Friedensgerichts
liegt, so wird sie an dasselbe verwiesen.

§. 43. Keine Parthey kann vor dem Friedensrichter
in Begleit eines Advokaten oder irgend einer Per-
son, die sich mit Verfertigung von Rechtsschrif--
ten und Verbcyständigungen vor den Kantons--
oder Distrikts-Gerichten abgiedl erscheinen, noch
dieselbe in ihrem Namen vor den Friedensrichter
senden.

Zweyter Theil-
Von dem Friedens-Gericht.

Z. 44. Das Friedens-Gericht besteht in drey Frie-
densrichter», die in drey zunächst bey einander
gelegnen Gemeinden haushäblich wohnen.

j. 43. Ein späteres Gesetz wird die dazu erforderliche
Mittheilung bestimmen.

Z. 46. Das Friedens-Gericht wird von Monat zu
Monat abwechselnd in einer dieser drey Gemein-
den gehalten, daß also alle Vierteljahr in jeder
Gemeinde einmal sich das Friedens-Gericht or-
dentlicher Weise, wann sich streitende Partheyen
vorfinden, versammelt.

§. 4?. Derjenige Friedensrichter, in dessen Bezirk
sich das Friedens-Gericht versammelt, fuhrt den

Vorsitz.
j. 48. Nur die unter seine Gerichtsbarkeit gehörige

Sachen und Klagen können vor diesem Gericht
abgehandelt werden.

Z. 49. Er bestimmt auch den Tag zur Versamml'-^.
dieses Gerichts.

;. 3o. Auf Begehren einer einzelnen P<à.
sich ein solches Friedensgericht „usserordentlich
versammlen. ^

3i Im Fall der eint od^. ^r cmdere Friedens-
nchter mtt der eint od^. anderen Parthey zu nahe
verwandt, oder kr oder abwesend, oder im
Streithandel sc.ast verwickelt wäre, sollen von den
aiidem^r!-,Ausrichtern drey unpartheyische Frie-
densrichter vorgeschlagen werden, wovon jede Par-
they emeu ausschließen und der nichtausgeschloßne
baun eintreten wird.

< Die Fottsetznng folgt.
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(Fortsetzung.)
Debatten über das Friedensgerichts-Gutachten.

Die drei ersten §§. sind schon bei Behandlung der
Grundsätze der Friedensrichter- Einrichtung beschlossen
worden.

§. -i. Wird ohne Einwendung angenommen.
5. L. Carrard begehrt, daß der Friedensrich-

ter nur Aktivbürger und in der Gemeinde wohnhaft
fern müsse; indem alles daran gelegen ist, geschttte
Männer zu haben, die das Zutrauen der Gemeinde
besitzen, und das Wahlrecht dörft nicht so sehr ein-
geschränkt werden. Er wird von H üb er und Sc-
crctan unterstützt.

Anderwerth unterstüzt den Artikel, weil es nö-
thig sey, daß es ein bekannter Mann sey.

Delves findet es den Grundsätzen zuwider, daß
einer erwählt werden könne, der nicht selbst erwählen
kann.

Carra rds Antrag wird angenommen.
j. 6. G a pani will den Artikel ansstreichcn.
Carrard unterstützt den Artikel, denn er glaubt,

daß diese beiden Verrichtungen nicht neben einander
bestehen können.

H üb er begehrt, daß der Artickel nur Heisse:
„Der Friedeiisrichter kann während seinem Amt den
Advokaten-Beruf nicht tr.iven."

G a p a ni will es ihm nur in seinem Distrikt ver-
bieten.

Weber findet schon eine Unverträglichkeit zwischen
den Wvrren Friedensrichter und Advokat; er
unterstützt den Artickel. Ihm folgt Custor.

Sey lumps glaubt, in einigen Iahren, wenn
das Landvolk klagen werde, es werde von den Trölern
"us Ränget der Advokaten in altem beeinträchtigt,

werde man ganz anders von ihnen reden. Er begehrt,
daß der Friedensrichter nur nicht in den Fällen advs-
ciren könne, welche vor ihn gehören.

Delves stimmt bei.

Hub er umcrstütt diese Meinung weil die Frei-
hcit der Bürger unmöglich so sehr beschränkt werden
kann, noch ein ehrenvoller und nüzlicher Beruf von
diesem Amt ausgeschlossen werden soll; auch könne»
eben die Advokaten die besten Friedensrichter seyn.

Weber glaubt, es sey weniger uin geschikte als um
redliche Leute zu thun. Er unterstützt nochmals den
Artickel.— Es wird endlich beschlossen, daß, so lange
einer Friedensrichter ist, er den Advokaten-Beruf nicht
treiben könne.

§. 7. Cartier fürchtet sich vor den beständigen
Aemtern von der Volkswahl, und sieht die Möglichkeit
eines schädlichen Einflusses darin«. Er schlägt vor,
daß wenn er fünf Jabre nacheinander Friedensrichter
gewesen sey, er zwei Jahre lang nicht wieder gewählt
werden könne.

Sch lumps will nicht bestimmen, wie lang einer
dem Volk dienen und wie lang es mit ihm zufrieden
seyn soll, und die Wahlen so wenig als möglich be-
schränken. Warum st>ll die Gemeinde, wenn ihr Frie-
densrichtcr fünf Jahre durch seine Pflicht redlich erfüllte,
ihn nicht wieder erwählen können?

Hu der ist der gleichen Meinung und glanbt nicht,
daß sich jemand zu diesem beschwerlichen und undank-
baren Posten drängen werde. Wer ihn annimmt, thue
es aus Vaterlandsliebe; und wer einen gutbezahlten
oder glänzenden Posten sucht, wird gewiß nicht nach
diesem trachten.

Ficrz glaubt, man sollte eher Maßregeln treffen,
um Friedensrichter zu erhalten, als tüchtige Leute da-
von zu entfernen.

Andcrwerth folgt und sagt: wenn er nicht auf
die Vaterlandsliebe derBürger zählte,so hätte er vorgeschla-
gen, daß keiner das erstemal die Wahl auSschlagen könne.
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Dcr Artickel wird angeno>nmen.
§. s. Gapany begehrt, daß dem Friedcnsrich-

ter, sür vorübergehende Unmöglichkeiten sein Amt zu
erfüllen, ein Snpplcant gegeben werde.

Eccreean widersezt sich dieser neuen Stelle und
schlägt vor, daß sich die Friedensrichter von zwei Ge-
meinden, welche die Verwaltungskammer oder der
Statthalter bestimmen können, einander gegenseitig
supvleircn.

Anderwerth sagt, ein folgender §. werde dafür
sorgen, und es gehöre zu dem Abschnitt des Friedens-
gcrichts; sollte man aber jezt etwas bestimmen wollen,
so stimmt er Sccrctan bei.

Weber findet Gapano's Bemerkungen sehr wich-
tig und begehrt, daß in diesen Fällen der Untcrstatt-
Halter den Parthcien den Friedensrichter einer andern
Gemeinde bestimme.

ust or unterstützt Audmvcrth.
K ì l ch m a n n möchte den Statthaltern keine solche

despotische Gewalt geben; er stimmt Gapany bei.

Sccrctan macht den Antrag, den Art. an die
Commission z >rükzuwciscn, weil wegen den vielen wich-
tige i Beschäftigungen es äusserst nothwendig ist, daß
er irgend einen Suppléai,ten habe; zudem glaubt er,
sein Vorschlag habe auch noch den Vortheil, eine aus-
serordentliche Wahl zu verhüten, die besonders in gros-
sen Städten Schwierigkeiten habe, indem man dem
nächsten Friedenkrichtcr bis zur Zeit einer neuen Wahl
die Verrichtungen auskragen könnte.

Das Direct rium theilt den gcsczgebendcn Räthen
durch eine Botschaft eine patriotische Zuschrift der Gc-
meinden Freiburg, Ncus und Laharraz mit, in wel-
cher man in jeder Zeile die Merkmale der edelsten Va-
rerlands- und Frcibettsttcbe bemerkt.

Bille ter begehrt die ehrenvolle Meldung im
Protokoll und Mittheilung an den Senat.

Dieser Antrag wird angenommen.
Durch eine andre Botsclmft g ebt das Dircctorium

hie begehrten Berichte über die Vereinigung mehrerer
Dose mit dem Kirchspiel und dcr Munizipalität Ro-
thenburg im Kanton L zern.

Die Botschaft wird an die hierüber nicdcrgcsczte
Commission gewiesen.

Durch eine dritte Botschaft dringt das Directs-
rium a»f schleunige Bestimmung des Gehalts dcr Agcn-
ten, da viele ilre Stellen ausgeben wolle», besonders
im Kanton Lnzcrn.

Pan chaud begehrt, daß die Commission sobald
möglich raprortire.

Legier begehrt, daß dieses in 3 Tagen geschehe.

W »der soigtt Sccrctan sagt: Der Präsident
der Commission ist abwesend, wird aber diese Woche
zurük kommen: ich begehre 3 Tage nach seiner Rükkehr
den Bericht.

Herzog begehrt, daß die Commission künftigen
Mitwoeh ihr Gutachten eingebe.

Dieser lczte Antrag wird angenommen.
Sccrctan legt im Namen einer Commissisi»

folgendes Gutachten vor:
An den Senat.

Aufdic Botschaft des Directorinms vom r Z. Hornunq.
In Erwägung, daß es wichtig ist, den Fall vor-

hcrznsehen, worinn sich die KantonSgerichke durch AuS-
stand, Abwesenheit, Krankheit oder andere solche Ur-
fachen augcnbllkiich vermindert, besindcn würden;

hat dcr grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
a) Daß, wenn in Folge desAusstandcs (récusation)

einiger Glieder, ihrer Abwesenheit, ihrer Krankheit,
oder einer vorübergehenden Ursache, es begegnete, daß
ein Kantonsgericht unter die Zahl von sz Mitgliedern,
den Präsident und die Supvleanten mitbegrisscn, sinken

würde, sollen vier Suvvlcantcn nach der durch das
Gescz vom ec>. Augstmonal i7S». vorgeschriebenen Forin
ernennt werden.

2) Diese Supvleanten werden ihre Stellen mir
so lange bekleiden, als sie die Richter nicht selbst bc-
kleiden können; dcr lcnernannte Suppléant wird der
erste aus dem Gericht austrctcn.

Die Dringlichkeit wird begehrt und erklärt, und
das Gutachten angenommen.

Die Berathung des Gutachtens über die Friedens-
Achter wird fortgcsezt.

Die s bis rg. werden ohne Einwendung an-
genommen.

§. r-5. Carrard begehrt, daß hier genau die

gleichen Ausdrücke gebraucht werden, deren man sich

in dem Beschlusse über den bürgerlichen Rcchtsgang
bediente.

See retan unterstützt diesen Antrag, und weist
den Artickel zu einer bessern Abfassung an die Commilson
zurük. Weber hätte gewünscht, daß hier gar nichts
hierüber gesprochen würde; da es in das allacmcmc
Gescz für alle richterlichen Behörden gehöre: übrigens
untcrstüvt er Carrard.

Secretan's Antrag wird angenommen-
§. i6. Wird angenommen, und dcr j. <7. an

die Commission zuràkgcwicscn.

Der §. t». und die s folgenden werden so-

gleich angenommen.
5. 2 ä. Sccretan begehrt, daß diese Fälle ge-

liau best mint werden und die Con.imnwn eine andere

Abfassung vorschlagt. Dieser Antrag wird angcnommcu.
2-5 u. 26. werden ohne Eimvenduuz angstnom men-



§. 2f. Carrard begehrt, daß dieser Abschnitt
zn genauerer Bestimmung an die Commission znrük-
gewiesen werde. Secretan und Anderwerth
folgen die'em Antrag, welcher erkennt wird.

Die Versammlung bildet sich in ein allgemeines
Tommite, nach welchem die Sitzung aufgehoben wird.

V o l l z i e h u n g 6 d i r e k t o r i n m.

Vsschluß über Ernennung des B. Repräsen-
taut Haas zum Kommissär der Artillerie-
und Zeugbättserelnrichlnng.
Das Vollzichungsdirektorium, um die Organisa-

tion der Zeughäuser in der gesummten Republik m
Thätigkeit zu setze»;

Nachdem es berichtet worden, daß der Bürger
Haas, Volksrcpräscnlant, mit sehr ausgebreiteten
Kenntnissen eine ganz besondere Thätigkeit vereinige,
«i d oaß er geneigt wäre dem Vaterlande in diesem
Fache zu dienen.

Zufolge der hm unterm Ienner von den ge-
fttzgebendc» Rathen crttm.ten Begwäl'.igung,

beschließt was olgl:
t. Der Bürger Volks: cpräsenlanr Haas soll zu

einem provisorsschcn Kommissär, zur Aufsicht über das
Bureau der Artillerie, und über die Wiedcreinrichtung
der Zeughäuser in dem ganzen Umfange der Republik
bestellt seyn.

2. Dem Kriegsminister ist aufgetragen, ihm diesen
Beschluß zu eröffnen.

Lnzcrn, den 17. Jenner 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r e^

Im Namen des Direktoriums, der Gencr. Sekr.
Mousson.

Beschluß über Beauftragung der Agenten
mit dem Verkauf des StemPeipapiers.
Das Vollzichungsdirektorium, um den Verkauf des

Ctemvclpapiers zu erleichtern, und der Nationalkasse
d.u Eingang des daherigcn Gewinns zu sichern;

Nach Anhörung seines Fina.izininisicrs,

beschließt:
t. Die Regierungsagentcn sollen in jeder Gemeinde

mit dem Verkauf des Stcmpclpapicrs beauftragt seyn.
2. Sie sollen das vier vom Hundert von dem Bc-

trag des Verkaufs fur sich haken.
3. Sie sollen das Pavier entweder gegen baares

Geld, oder gegen zu stellende dem Obercnmchmer an-

?»

ständige Bürgschaft für den Werth des empfangene»
Papiers ankaufen.

ä. Wenn die Agenten sich nicht selbst mit dem De-
tail des Verkaufs beladen wollen, so können sie selben
andern übergeben, aber immer unter ihrer Verantwort-
lichkcit.

s. Dem Finanzminister ist die Vollziehung des ge-
genwärtigen Beschlusses aissgetragen, welcher dein Tag-
blatt der gesetzlichen Beschlüsse beigefügt wcrdm soll.

Luzern, den <9. Ienner 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gener. Sekr.
Mousson.

Beftbluß, daß den Erzichimgsrälhen die nö-
thigen Schreiber beigegebeu werden solle,».

Das Vollziehungsdirektorium, auf das Begehren
des Ministers der Künste und Wissenschaften, dahin
zweckend, daß den Erzichungsräthen Sckrctairs beige-
gebe», und die denöthtgten Gelder für die Kostendes
Bureaus zu Nicderschrcibung der Geschäfte ihrer Stz-
zungcn bewilliget werden möchten,

beschließt:
j. Die Vcrwaltungskammem sollen gehalten seyn,

den Erzichungsräthen auf ihr Begehren hin, die bc-

nöthigten Schreiber zu Abfassung ihrer Verhandln»«
gen zuzusenden.

2. Nachdem die Kosten ihrer Büreaus kontrollirt
seyn werden, sollen die Verwaltungskammern selbige
aus den Geldern ihrer Kasse entrichten.

3. Dein Minister der Wissenschaften ist die Voll-
ziehung des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen.

Luzern, den 19. Jenner 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gener. Sekr.
M 0 u s s 0 u.

Beschluß über Bezahlung des AbzugSgeldS
durch die Distriktsgerlchtsschrelberà.
Das Vollzichungsdirektorium, nach Anhörung des

Rapports der Verwaltungskammer von Zürich, welch:
vorschlägt die Distriktsgcrichtsschreibcr zu beauftragen,
in Zukunft das Abzugsgeld von den aus Hclveiien ge-
hcndcn Erbschaften zu beziehen;

Erwägend daß das Adzugsgeld ein übcreingekom-
mcnes gegenseitiges Recht eines Landes gegen das an-
dcre ftyc, und daß dasselbe zu allen Zeiten von den

Erbschaften erhoben worden, welche den Bewohnern



eines Landes, das gegen die helvetischen Bürger das
Gegenrecht ausübte, zufielen.

Nach Anhörung seines Finanzministcrs

beschließt:
». Das Abzugsgcld soll vom allen Erbschaften,

welche Einwohnern fremder Länder zufallen, mit denen
keine Vcrrrä.-e bestehen, die in dieser Rückficht etwas
anders festsetzen, auf dein alten Fuße erhoben werden,
f, 2. In ganz Hc vctic» solle diese Beziehung, so wie
auch eine genaue Obacht auf alle Fälle, wo selbe stall
haben soll, den Distriktsgerichtsschreibercien aufgecra-
gen seyn.

3. Der Iustizminister soll einen Vofchlag vorlegen,
wie eine Aussteht hierüber einzuführen sey.

Gegenwärtiger Beschluß soll in das Tagblatt
der gesetzlichen Beschlüsse gcsczr, und dem Finanz-und
Iustizminister, jedem für das was ihn bctrift, die
Vollziehung desselben aufgetragen seyn.

Luzern, den 19. Ienncr »799.
Der Präfident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r e.

Im Name!» des Direktoriums, der Gener. Sekr.
Mousson.

Beschluß (Entladung an die Civil - und Mili-
tairgewalten, sich mit dem Kriegsminister
in Korrespondenz zu setzen.)

Das Vollzichungsdircktorium erwägend, daß die
Stufenfolge der Gewalten die Grundlage einer jeden
wohleingeuchtetcn Regierung sehe, und daß man sich

nicht davon entfernen könne, ohne den Gang ihrer
Geschäfte in Unordnung zu bringen,

beschließt:
Die Civil - und Miiitairgewaltcn der Republik sind

eingeladen, dem Kriegsminister die Geschäfte, deren
Gegenstand auf sein Departement sich beziehen würde,
zu üoeifcndcn.

Gcgenwàruur Beschluß soll den» Tagblatt der ge-
setzlicheu Bcschiüsse cinvericidl werden.

Luzern, den 21. Ienncr »799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r c.

Im Namen des Direktoriums, der Gcner. Sekr.
M 0 u s s 0 n.

Beschluß über Hindanhaltung lmbesligter
Steuersamler.
Das Vollziehnnasdirekrorium, nach Anhörung des

Rapports seines Justiz - »md Polizciministerö über die

öfter» und unerlaubten Steuerlammlungen welche
sowohl von Fremden, als vcn Einwohner» eines Kam
tons, oder einer Gemeinde, in andern Kamonen und
Gemeinden, und namentlich von den Bewohnern des
Distrikts Stanz geschehen, welche unter dem Vorwand
Steuer zu sammeln, falsche Gerüchte ausstreuen, und
Pas Mitleiden des Volkes durch falsche Vorgeben,
welche das Zutrauen zu der Regierung abwenden, zu
erschleichen suchen;

Erwägend daß es nothwendig sey, einen Mißbrauch,
gegen den sich das Volk billigcrmaßen beklagen kann,
abzuschaffen, und den Gefahren vorzubeugen, welche
die öffentliche Ruhe und Sicherheit bedrohen könnten,

- « beschließt:
1. Ein jeder Stcuersammler) er sey ein Eingebohr-

»er des Landes oder ein Fremder, der nicht mit einem
förmlichen Paßcport, »nd mit einem von dem Mini-
skr des Innern unterschriebenen Erlaubnißschein verse-
hcn ist, soll durch die Agenten, durch die Häscher
oder durch die Polizeywache der Gemeinden angehalten,
und vor den Untcrstatthaltcr des Distrikts geführt
werden, welcher seine Papiere und sein Betragen nn-
tersuchen, und denselben, je nach der Wichtigkeit des

Falls, oder der »vider ihn angebrachten Thatsachen,
dein Distrikts, oder Kantonsgcricht überliefern soll,
damit gegen ihn ausgesprochen werde »vas Rechtens ist.

2. Wenn ein Stcucrsammlcr nicht mit einen» fal-
sehen Akt, Paßport oder Patent versehen ist, und ihm
keine Handlung zur Last gelegt werden kann, und er
nur ein gemeiner Bettler ist, so soll ihm sein Paß »md

Erlaubnißschein, wenn er deren hat, zurückgezogen,
von dein Statthalter aber nachher ein Paßport ausge-
stellt werden, wodurch der Lantcscingcbohrne in seine
Gemeinde, der Fremde aber über die Gränzen der Re-
publik gewiesen werden soll, und zwar durch den kür-
zesten Weg mit Anzeige der Orte, wo der eint oder
andere durchgehen soll.

3. Die Verfügung des obgcmelten zweiten Artikels
ist anwendbar auf jeden Bettler, der sich außer sieine

Gemeinde bcqicbl, auf jeden Landstreicher oder stem-
den unbekannten Mensichcn.

4. Der Justiz- und Polizeiminister, welchem die
Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen
ist, soll unverzüglich von allen Gcsangensctzungcn dc.
nachrichtigt werden, welche die öffentliche Ruhe und
Sicherheit angehen können.

s. Der gegenwärtige Beschluß soll gedruckt werden.

Luzern, den 21. Jen»,er »799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r c.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.



Beschluß über Anerkennung 7 verfolgter
Bündtner Patrioten als Schweizerbürger-
Das Vollziehungsdirektorium auf das Begehren non

sieben Bündtner Bürgern, welche wegen ihrer Anyäng-
lichkcit für die Sache der Freiheit und der helvetischen
Republik, aus ihrem Vaterlande fliehen mußten, ein-
gegebene Begehren, um als helvetische Bürger aner-
kaunt und aufgenommen zu werden;

Nach Einsicht des von dem Bürger Zfchokke einge-
gebenen, von ihm und den Bürgern Johann Bartist
Tscharncr und Andreas Ragctty im Namen des Bür-
gers Iost unterschriebenen Zeugnisses, daß sie wirklich
gcflüchlctc Bündtner Patrioten seyen

beschließt:
1. Die Bürger Andreas Gillardon von Grüch.

Ambrosius Planta, von Mavenftld.
Urban Camcnisch, von Chur.
Joh. Baptist Zicgercr, von Mayenfcld.
Michael Ruli, von Mayenfeid. -

Georg Martin, von Malans, und
Paul Tanner, von Mayenfeid.

sind Kraft des Gesetzes vom 27. August lezthin als hel-
verische Bürger anerkannt, und sollen aller der mit
dieser Eigenschaft verbundenen Rechte genießen.

2. Dem Minister des Innern ist die Bckanntina-
chung und Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses
aufgetragen.

Lnzcrn den 21. Icnner «799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G k a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
Mousson.

Beschluß über die Beziehung der Ehegerichts-
gebühren.
Das Vollziehnngsdircktorium, nach Anhörung eines

Mcmoria s des Kantonsgerichts von Bern, in Betrcf
der Gebühren, welche die Distriktsgerichte und das
Kantonsgcricht in Ehesachen beziehen sollen;

Aus hierüber angehörten Bericht ftincs Iustizministers,

beschließt:
5. In Ehesachen sollen die DistriktSgcrichtc die Gc-

nchtskosten beziehen, welche vormals an die crstinstanz-
Uchen Gerichte bezahlt wurden.

2. Das Kantvnsgericht soll die Gebühren beziehen,
welche vormals von dem Ehegcrichte der zweiten In-
stanz bezogen wurden.

3. In den Fällen welche eine Ausnahme machen,
wie,n denjenigen einer durch das Zeugniß des Agen-
ten, oder des Untcrstattha.tcrs des Orts, erwiesenen

!7Z

Armuth, können die Gerichte einen Theil oder das
Ganze der Gerichtskosten nachlassen.

Dein Iustizmiiiistcr ist die Vollziehung des ge-
gcnwärtigen Beschlusses aufgetragen, welcher dem
Tagblatte der gesetzlichen Beschlüsse) beigerückt werden
soll.

Luzern, den 23. Icnner 5799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Gla y re.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
M v u s s 0 n.

Beschluß (Ernennung des V. Perrier zum
Brigadcchef bei dem HulfStruppencorpS.)
Das Vollziehnngsdircktorium, in Betrachtung der

geleisteten Dienste des Bürgers Perrier aus Estavagc?
(Stäfis^ im Kanton Frey bürg, seiner mililairischcn
Kenntnisse und seiner ?m Laufe der Revolution erprob-
ten patriotischen Denknngsart,

beschließt:
t. Der Bürger Perrier ist zum Brigadcchef in den

Hülsstruppcn ernennt.
2. Er ist eingeladen, sich ungesäumt zum Generak

Schaneuburg zu begeben, um sich mit ihm über die

zu treffenden Vorkehrungen zu berathen.
3. Der Kriegsminister ist beauftragt, diesen Ve-

schluß alsobald an Behörde zu notifizieren.

Luzern, den 16. Icnner t'99.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
M 0 u s s 0 n.

Beschluß über Bestimmung der Militairor-
donnanz in Bezug auf Garnisonsplätze und
Quartiere.
Das Vollziehnngsdircktorium erwägend, daß da die

bcivaffncte Macht der Nation organisirt nstrd, und die

Errichtung der helvetischen Legion weit genug vorge-
rückt fty, um selbige in kurzer Zeit in Thätigkeit setzen

zu können, es dringend nöthig ftye den Dienst zss be»

stimmen, den die Truppen in den Garnisonsplätzen
oder Quartieren, wo selbige gebraucht werden, zu
thun haben;

Erwägend, daß die französische Miütairverordnuna
(Ordonnanz) voin r. März 1768, welche den Dienst
in den Garnisonplätzcn und Quartieren anordnet, mit
Vortheil als Grundlage eines endlichen Reglements
dienen könne, und daß bis und solange dasselbe in
Ausübung gebracht werden könne, es nothwendig ftye,



einige Punkte des Dienstes zu bestimmen, um die
Wttlkühr zu.vermeiden, und den Truppen unnütze Be-
schwerlichkeitcn zu ersparen:

Auf den Bericht seines Kriegsministers,
b e s ch l i e ß t:

5. Die französische Ordonnanz vom i. März 176s.
zu Bestimmung deS Dienstes in den Besatzungsplätzen
und Quartieren soll vorläufig angenommen seyn.

2. Der Kriegsminister ist beauftragt, dem Direkte-
rium ein auf diese' Ordonnanz gegründetes, und der
republikanischen Verfassung anpaf. - des Reglement vor-
zulegen.

3. Keinem Gottesdienst soll irgend eine kriegerische
Ehre bezeugt werden.

4. Kein helvetischer Offizier kann darauf Anspruch
machen, eine Schildwache an seiner Thüre zu haben,

ausgenommen der Kommandant eines Platzes.
3. Die Chefs der Corps können unter keinem Vor-

wand Schildwachen ausstellen aiS an folgenden Posten:
eine an die Tbure des Befehlshabers des CorpS, wel-
eher die Fahnen oder Standarten bei sich hat; eine

an die. Thüre deö Schatzmeisters des Corps um die

Kasse zu bewachen; eine oder mehrere, je nachdem es

die Handhabung der Ordnung und der Polizei crfor-
dcrn, in dem Quartier der Truppen. Dieser Dienst
soll von demjenigen des Platzes unabhängig.seyn.

^

6. Alle Offiziers, welchen Rangs sie seyn mögen,
alle Unteroffiziers und Soldaten, sollen gehalten seyn

in ihren Garnisonen oder Quartieren die Uniform zu

tragen; sie sollen niemals den Titel eines Grades, der

ihnen nicht durch einen Beschluß des Direktoriums bei-

gelegt wäre, weder fordern, noch sich selbst anmassn,
noch die äußerlichen Unterscheidungszeichen desselben

tragen können. >

7. Der Grad eines helvetischen Legionschefs ^kommt
mit dem Grade eines Brigadcchcfs in der französischen
Armee überein; folglich ist der Chef einer Legi»n
Odrist, und wird die diesem Grad gehörenden Achsel-
bänder, (Epauletten) tragen.

s. Der Grab eines Kommandanten einer Art von

Waffen, geht mit dem Grad eines Bataillonschcfs in
der fränkischen Armee gleichen Schritt; dem zufolge
ist der Kommandant einer Art von Waffen in einer

Legion, Obristucntcnant, und wird ein diesem Grad
gebührendes Achscldand (Esanlette) tragen.

9. Alle andere Offiziers einer helvetischen Legion
sollen die Achscldänder (Epaulette) der Grade der srän-

tischen Armee tragen, mit denen sie gleichen Schrittes
sind.

Dem Kriegsminister ist die Vollziehung des gegen-

wattigen Beschlusses aufgetragen.
(Hier folgen die Unterschristen.)

Politische Vorschläge.
XII.

Ueber einMittel, innerlicheUuruhen, auch
wenn sie bereits zu wirklicher Rebel-
lion erwachsen sind, dennoch ohne
Blutvergießen beizulegen.
Gleichwie man bis ans die gegenwärtige Zeit bei-

nahe in allen Staaten »ersäumt hat, aufMittel wider
Kriege mit auswärtigen Völkern zu denken,
eben so nachläßig war man in Rüksicht derjenigen
Mittel, durch welche man innerlichen Unruhen
und bürgerlichen Kriegen, die ein Laud so jam-
merlich zerreiffen, vorbiegen könnte. Sol a-d irgendwo
im Land ein Aufstand geschieht, so werden nicht nur
von der Obrigkeit Truppen aufgeboten, sondern nach
dem man den Rebellen, welche aber die Regierung
für ihre Gegenparthei halten, und affo kein Zu räum
in sie setzen, etliche Male hintereinander, ehe die aus-
brausende Hitze erkalten kann, vergebliche Friedensvor-
Schläge gethan hat, so hält man es nun für unzwessel-
haste Pflicht, ungesäumt gegen die Rebellen ganz of-
ftnsiv zu Werke zu gehen, sie, sobald man genug Trnp-
pen hat, auf.ihrcm Boden aozi greifen nnd das, was
durch Sanstmulh, Ue erlcgunq und Vorsichtigkeit zu
einem erwünschten Ende gebracht werden sollte, dein
ungewissen Streich des Schwerts zu übergeben. — Wie
tadeinswcrth, nnpsycho logisch und wirklich umncnsch-
lich ist ein so'chcs Vers l;r n!

Denn, erstens sind dicicnigcn, welche izt Rebellen
find, vielleicht vorher, vielleicht »och vor einigen Wochen
gute und gehorsame Bürger gewesen, durch boshafte
Menschen sind sie zur Rebellion verführt worden, oder
sie Hal en etwa keinen Begriff von den arosim ökono-
mischen Bedürfnissen des gemeinen Wesens, nnd halten
um dieser Unwissenheitwillen die Auflage» für zu hoch,
und glauben in ihrem Herzen für die gute Sache zu
streiten. In wenigen Wochen wären sie vielleicht wie-
der eben so gute und gehorsame Bürger, wie sie cS

vorher waren. Jezt aber hat eine aufbrausende Hitze
ihre Gemüther eingenommen ngd für die bsstgemcrn-
ten und gründlichsten Vorstellungen unempfänglich, gc-
macht. Sott man nun darum das Schwerd gegen sie

gebrauchen, wett sie in dem gegenwärtigen
Augenblik schlechte Bürger sind 7 ssli man verges-
sen, daß sie vorher gut waren und nachher wieder gnt
werden können? oder soll man sie mn deswillen löten,
weil sie in dieseni Fall nicht genug Verstand und
nicht genug Kenntnisse besitzen, mm einzusehen, was
zu ihrem Frieden und zum Wohl des Vaterlandes
dienet?

Zweitens. Ein Corps Aufrührer ist meistens nicht
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